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Verwaltungswissenschaften Speyer

Aktuelle Rechtsprechung aus dem Steuerstraf- und 
Steuerordnungswidrigkeitenrecht

Übersicht

Aktueller Anlass: �Bereits im SIS Steuerberater-Brief 
2024/8, S. 1 wurden aktuelle Tendenzen in der Recht- 
sprechung bzw. neue Gesetzgebung im Steuerstrafrecht 
vorgestellt. Seitdem hat sich insbesondere der BGH 
wieder in mehreren veröffentlichten Entscheidungen  
mit dieser Materie befasst.

Handlungsbedarf: �Die Rechtsprechung kann sowohl 
für aktuelle, zukünftige und vergangene Besteuerungs-
zeiträume Relevanz haben.

Handlungszeitraum: �Die steuerliche Beratung muss 
die aktuellen Tendenzen in der Rechtsprechung berück-
sichtigen, um die Mandaten optimal zu vertreten.

1. Rechtsprechung des BGH

1.1. Hinterziehung von Einkommensteuer

1.1.1. �Konkurrenz bei Abgabe unrichtiger Einkommensteu-
ererklärung nach Erlass eines Schätzungsbescheides

Im Steuerstrafrecht ist das Konkurrenzverhältnis mitunter recht kom-
pliziert. So hat der BGH für den Fall, dass eine Einkommensteuerer-
klärung nicht abgegeben und solchermaßen ein Gewinn gemäß 
§ 17 EStG aus der Veräußerung einer GmbH-Beteiligung verschwie-
gen wurde, entschieden, dass wenn das Finanzamt einen Schät-
zungsbescheid vor dem allgemeinem Veranlagungsabschluss erlässt, 
durch welchen der Gewinn zu niedrig festgesetzt wird, diese Tat in 
dem Zeitpunkt des Zugangs dieses Bescheides vollendet und been-
det ist.

Gibt allerdings der Steuerpflichtige später eine Einkommensteuerer-
klärung ab, die wiederum einen unzutreffenden nämlich zu geringen 
Gewinnansatz bezüglich der Anteilsveräußerung enthält und unter 
dem Schätzungsergebnis liegt, so ist dies eine neue prozessuale Tat, 
die in Tatmehrheit zur vorhergehend durch Nichtabgabe verwirklichten 
Steuerhinterziehung steht (BGH, Urt. v. 12.6.2024 – 1 StR 416/23 = 
SIS 25 08 44, wistra 2024, S. 471).

1.1.2. �Aufklärung der Gewinnermittlungsmethode/
Berücksichtigung verkürzter Umsatzsteuer

Da nur bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG durch Einnah-
men-Überschuss-Rechnung das Zufluss- bzw. Abflussprinzip des § 11 
EStG nicht jedoch beim Betriebsvermögensvergleich nach §§ 4 Abs. 1, 
5 Abs. 1 EStG gilt, darf hinsichtlich der Ermittlung des Hinterziehungs-
umfangs bezüglich Ertragsteuern die Gewinnermittlungsmethode nicht 
dahingestellt bleiben, da diese konkrete Auswirkung auf die Höhe des 
Gewinns und somit den Hinterziehungsumfang haben kann.

Speziell hinsichtlich der verkürzten Umsatzsteuer ist zu berücksichti-
gen, dass nur bei der Bilanzierung nach §§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 EStG 
diese im selben Besteuerungszeitraum den Gewinn mindert, während 
bei einer Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 3 EStG erst zum Zeitpunkt 
ihrer Nachentrichtung die Gewinnminderung eintritt. Dabei scheint 
der BGH auch davon auszugehen, dass eine entsprechende Berück-
sichtigung der hinterzogenen Umsatzsteuer bei Gewinnermittlung 
gem. § 4 Abs. 3 EStG auf Ebene der Strafzumessung nicht zulässig ist 
(BGH, Beschl. v. 12.12.2024 – 1 StR 112/24 = SIS 25 08 40).

1.2. Hinterziehung von Umsatzsteuer

1.2.1. Hinterziehung von Umsatzsteuer bei Kommission

Wenn sich der Veräußerer Mittelsmänner bedient, welche im eige-
nen Namen aber auf Rechnung und Weisung des Veräußerers die 
Kaufverträge mit den Erwerbern abschließen, und gehen die Erwer-
ber davon aus, mit diesen Mittelsmännern rechtsgeschäftliche Be-
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ziehungen zu begründen, so liegen keine Scheingeschäfte i.S.v. § 41 
Abs. 2 AO vor und der Veräußerer ist auch nicht Verfügungsberech-
tigter nach § 35 AO. Vielmehr sind hier Kommissionsgeschäfte ge-
mäß § 3 Abs. 3 UStG gegeben.

Daraus ergibt sich, dass der Veräußerer als Kommittent die Ware an 
die Mittelsmänner als Kommissionäre umsatzsteuerpflichtig liefert. 
Wenn nun der Kommittent die im Zusammenhang mit der Lieferung 
an den Kommissionär anfallende Umsatzsteuer nicht erklärt, begeht 
er eine Steuerhinterziehung. Der Hinterziehungsumfang bestimmt 
sich nach dem Entgelt, das sich aus der Differenz zwischen dem Ver-
äußerungsnettopreis, der den Erwerbern vom Kommissionär berech-
net wird, und der Provision, die der Kommittent an den Kommissio-
när entrichtet, berechnet (BGH, Beschl. v. 7.3.2024 – 1 StR 472/23, 
UStDD 2024/9, S. 16 mit Anmerk. Gehm = NZWiSt 2024, S. 368 mit 
Anmerk. Meißner).

1.2.2. �Strafzumessung bei versuchter 
Umsatzsteuerhinterziehung

Wird in großem Ausmaß versucht Umsatzsteuer zu hinterziehen, stellt 
sich die Frage, ob der erhöhte Strafrahmen des § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 
AO zur Anwendung gelangt. Der BGH sah, auch wenn versucht wird, 
zu Unrecht Vorsteuer im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu zie-
hen, Probleme, die Strafe dem erhöhten Strafrahmen zu entnehmen, 
wenn es sich um einen evident untauglichen Versuch handelte, weil 
aufgrund entsprechender Sicherheitsvorkehrungen des Finanzamtes 
zu keiner Zeit eine diesbezügliche Auszahlung drohte. Zudem zeigte 
sich der Täter im konkreten Fall weitgehend geständig und war nicht 
vorbestraft (BGH, Urt. v. 25.7.2024 – 1 StR 68/24 = SIS 25 08 46, 
UStDD 2024/18, S. 11 mit Anmerk. Gehm).

Die Entscheidung ist in Anbetracht der Sicherungssysteme, die die Fi-
nanzverwaltung in den letzten Jahren im Bereich der Umsatzsteuer 
entwickelt hat, von großer Bedeutung. Werden doch größere Vorsteu-
erüberhänge regelmäßig vor entsprechender Auszahlung einer nähe-
ren Überprüfung unterzogen. Mithin kann in solchen Fällen bei früh-
zeitigem Geständnis ggf. die Anwendung des erhöhten Strafrahmens 
nach § 370 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 AO vermieden werden.

Für die Rechtsauffassung des BGH spricht zudem, dass es sich beim 
Tatbestand der Steuerhinterziehung um ein konkretes Gefährdungsde-
likt handelt (Gehm, Kompendium Steuerstrafrecht, 3. Aufl. 2017, S. 48).

1.3. Kompensationsverbot (§ 370 Abs. 4 S. 3 AO)

Für den BGH hat sich die Frage ergeben, ob gezahlte Schwarzlöhne 
den ertragsteuerlichen Gewinn bei der Bestimmung des Hinterzie-
hungsumfangs mindern oder dem das Kompensationsverbot des 
§ 370 Abs. 4 S. 3 AO entgegensteht (BGH, Beschl. v. 21.2.2024 – 
1  StR 394/23 = SIS  24 07 41, StRR 2024/12, S.  29 mit Anmerk. 
Gehm = NZWiSt 2024, S. 370 mit Anmerk. Bittmann). Insofern sind 
nach Ansicht des BGH die ausgezahlten Schwarzlöhne als Be-
triebsausgaben anzusetzen. § 370 Abs. 4 S. 3 AO steht dem nicht 
entgegen, wenn die Schwarzlöhne gerade im Zusammenhang mit 
der Generierung der nicht erklärten Betriebseinnahmen gezahlt 
wurden. Ggf. ist die Höhe der Schwarzlöhne im Schätzungswege 
zu ermitteln.
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1.4. Einziehung

Der Einziehung gemäß §§ 73 ff. StGB kommt wie bereits in den ver-
gangenen Jahren im Steuerstrafrecht eine erhebliche Rolle zu. Insofern 
nimmt es nicht Wunder, dass jüngst wieder einige interessante Ent-
scheidungen hierzu ergangen sind. Dabei muss man sich vor Augen 
führen, dass das Einziehungsrecht den Zweck verfolgt, dass Straftaten 
sich nicht lohnen dürfen (Köhler, NStZ 2017, S. 497, 498; Gehm, 
StW 2020, S.  163, 164; BVerfG, Beschl. v. 14.1.2004  – 2 BvR 
564/95, NWB DokId DAAAB-87251).

Bei der Vermögensabschöpfung handelt es sich zudem um eine 
Maßnahme eigener Art, die die Gedanken der ungerechtfertigten 
Bereicherung gemäß §§ 812 ff. BGB aufgreift (Köhler, NStZ 2017, 
S. 497, 498).

1.4.1. �Keine Einziehung bei versuchter Steuerhinterziehung

Eine Einziehung des Wertes von Taterträgen nach §§ 73 Abs. 1, 73 c 
S. 1 StGB ist in Versuchsfällen ausgeschlossen, dies hat der BGH un-
längst wiederum bestätigt (BGH, Beschl. v. 12.12.2024 – 1 StR 
112/24 = SIS 25 08 40, unter Bezugnahme auf BGH, Beschl. v. 
22.3.2023 – 1 StR 336/22 = SIS 24 09 35, wistra 2023, S. 286).

1.4.2. �Der nach § 73 Abs. 1 Alt. 2 StGB einzuziehende Tatlohn 
kann vor der Tatbegehung erlangt sein

Im Zuge eines Cum-Ex-Verfahrens hat der BGH klargestellt, dass im 
Unterschied zur Einziehung nach § 73 Abs. 1 Alt. 1 StGB – „durch die 
Tat“ – welche eine Kausalität derart voraussetzt, dass der abzuschöp-
fende Tatertrag der Tathandlung nachfolgen muss, die Einziehung ge-
mäß § 73 Abs. 1 Alt. 2 StGB – „für die Tat“ (Tatlohn) – eine solche 
Kausalität nicht erfordert. Daraus ergibt sich, dass auch im Vorfeld der 
Tatbegehung erlangter Tatlohn abgeschöpft werden kann.

Weil Cum-Ex-Aktiengeschäfte mit unberechtigter Erstattung der 
Kapitalertragsteuer durch Refinanzierungen geprägt sind, so dass 
die Gewinne der Tatbeteiligten regelmäßig als Tatlohn nach § 73 
Abs. 1 Alt. 2 StGB vereinnahmt werden, ist diese Form der Einzie-
hung hier einschlägig. Anders sieht dies bei Umsatzsteuerbetrugs-
fällen wie Umsatzsteuerkarussellen aus, die dort erschlichene Vor-
steuervergütung unterfällt der Einziehung gemäß §  73 Abs.  1 
Alt. 1 StGB.

Weiter vertritt der BGH die Rechtsauffassung, dass bei der Einziehung 
gemäß § 73 Abs. 1 Alt. 2 StGB ein Vorteil als Gegenleistung für das 
rechtswidrige Handeln gewährt worden sein muss. Jedoch muss dieser 
Vorteil nicht auf der Tatbestandsverwirklichung beruhen. Mithin ist es 
belanglos, ob eine diesbezügliche Finanzierung aus den Taterträgen 
erfolgt. Einschränkend gilt allerdings, dass von dieser Einziehung nicht 
solche Vermögensvorteile erfasst werden, die aus einen unabhängig 
von der Tatbegehung bestehenden Rechtsgrund gewährt werden 
(BGH, Urt. v. 18.9.2024 – 1 StR 197/24 = SIS 25 08 42, wistra 2025, 
S.  70 mit Anmerk. Schauenburg/Rossbrey; Vorinstanz LG Frankfurt 
a.M. Urt. v. 6.11.2023  – 5/12 KLs 7481/221786/19, NZWiSt 2024, 
S. 276 mit Anmerk. Wolf; vgl. auch BGH, Beschl. v. 11.1.2024 – 1 StR 
422/23, NZWiSt 2024, S. 461).

1.4.3. �Minderung des Einziehungsbetrages durch zu 
entrichtende Steuern

In einem weiteren Strafverfahren, dem der Vorwurf der Einbindung in 
Cum-Ex-Geschäfte zugrunde lag, hat der BGH klargestellt, dass Boni, 
die hierfür gezahlt werden, der Einziehung nach § 73 Abs. 1 Alt. 2 StGB 
unterfallen. Die solchermaßen ausgelöste Lohnsteuer ist jedoch nicht 
abziehbar, weil sie zeitgleich mit dem Zufluss der Boni entsteht, somit 
greift das Abzugsverbot des § 73 d Abs. 1 S. 2 StGB. Entsprechende 
Doppelbelastungen sind auf steuerlicher Seite – sogenannte steuer-
rechtliche Lösung – zu vermeiden, denn der solchermaßen eingezo-
gene Bruttobetrag der Boni kann als Werbungskosten nach § 9 EStG 
geltend gemacht werden, dem steht das Abzugsverbot des § 12 Nr. 4 
EStG nicht entgegen, weil es sich bei der Einziehung, wie eingangs 
unter Punkt 1.4. dargelegt, um keine Strafe handelt, auch greift das 
Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 8 i.V.m. § 9 Abs. 5 S. 1 EStG 
nicht, weil sich dieses nur auf Geldbußen bezieht. Kann der entspre-
chend durch die Einziehung verursachte Verlust nicht im betreffenden 
Veranlagungsjahr voll abgezogen werden, ist nach § 10 d EStG vorzu-
gehen (BGH, Urt. v. 27.11.2024 – 1 StR 473/23 = SIS 25 08 45).

Entsprechend hat der BGH auch entschieden, wenn Branntweinsteuer 
mit der Entnahme aus dem Steuerlager fällig wird. Sie stellt daher kei-
nen den Verkaufserlös mindernden Aufwand dar (BGH, Beschl. v. 
31.1.2024 – 4 StR 129/23 = SIS 25 08 47, NZWiSt 2024, S. 239 mit 
Anmerk. Bittmann).

Schließlich kann bei einer Einziehung aufgrund eines verbotenen In-
siderhandels mit gleicher Begründung die bei der Verwertung anfal-
lende Kapitalertragsteuer nicht in Abzug gebracht werden (BGH, Urt. 
v. 6.12.2023 – 2 StR 471/22 = SIS 24 07 95, NZWiSt 2024, S. 282 
mit Anmerk. Weitzell/Funken).

1.4.4. Verhältnis Einziehung und § 41 StGB

Die Höhe des Einziehungsbetrages ist bei der Geldstrafe nach § 41 
StGB – Geldstrafe neben Freiheitsstrafe – zu berücksichtigen (BGH, 
Urt. v. 27.11.2024 – 1 StR 473/23 = SIS 25 08 45; BGH, Beschl. v. 
27.11.2024 – 1 StR 473/23 = SIS 25 08 97 sowie BGH, Beschl. v. 
27.11.2024 – 1 StR 473/23 = SIS 25 08 98).

1.4.5. Einziehung bei unversteuerten Zigaretten

In zwei von der Begründung her identischen Beschlüssen vom 
14.11.2023 hat der BGH ausgeführt, dass unversteuerte Zigaretten 
bei der Tatvariante der Erwerbshehlerei – „Sichverschaffen“, § 374 
Abs. 1 Variante 1 AO, mit der Untervariante des „Ankaufens“ – als 
Tatertrag der Einziehung nach § 73 Abs. 1 Alt. 1 StGB unterfallen.

Hingegen sind die Zigaretten in der Hand desjenigen, der diese un-
versteuert ins Inland verbringt, Tatobjekt. Folglich unterliegt bei dieser 
Person die Tabaksteuerersparnis als Wert des Tatertrages nach §§ 73 
Abs. 1 Alt. 1, 73 c StGB und die bei ihm sichergestellten Zigaretten 
unterliegen als Tatobjekte gemäß § 74 Abs. 2 StGB i.V.m. § 375 
Abs. 2 S. 1 Variante 1 Nr. 1 AO der Einziehung (BGH, Beschlüsse v. 
14.11.2023 – beide Aktenzeichen 1 StR 142/23 = SIS 24 05 45, AO-
StB 2024, S. 136 mit Anmerk. Gehm).
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1.4.6. �Einziehung bei konkludent gegründeter 
Personengesellschaft

Wenn sich zur Begehung einer Steuerhehlerei Tabakwaren betreffend 
mehrere Beteiligte konkludent zu einer oHG bzw. GbR zusammen-
schließen, so ist die Einziehungsanordnung gemäß §§ 73 Abs. 1 Alt. 
1, 73 c S. 1 StGB nicht gegen die einzelnen Personen, sondern gegen 
die Gesellschaft in Form einer Dritteinziehung nach § 73 b Abs. 1 
Nr. 1 StGB zu erlassen, denn im Gesellschaftsvermögen schlägt sich 
die Tabaksteuerersparnis nieder (BGH, Beschl. v. 20.9.2023 – 1 StR 
164/23 = SIS 25 08 41, NZWiSt 2025, S. 28; hierzu kritisch Rhein, 
NZWiSt 2025, S. 9). Insofern unterscheidet auch in diesen Fällen der 
BGH strikt zwischen der Ebene der Gesellschaft und derjenigen der 
Gesellschafter.

1.4.7. �Einziehung bei Transport der Ware im 
Umsatzsteuerkarussell

Wenn ein Gehilfe in einem Umsatzsteuerkarussell lediglich die Ware 
transportiert, die die Hinterziehung von unberechtigtem Vorsteuerab-
zug ermöglicht, so unterliegt er selbst nicht nach § 73 Abs.  1 Alt. 1 
i.V.m. § 73 c StGB in Höhe des Wertes der Ware der Einziehung, wenn 
der Transport sich im Vorbereitungsstadium der Steuerhinterziehung 
bewegt. Denn die Umsatzsteuervoranmeldungen mit der zu Unrecht 
geltend gemachten Vorsteuer werden erst zeitlich nach dieser Hand-
lung abgegeben. Dies leitet sich daraus her, dass der Vermögensvorteil, 
der gemäß § 73 Abs. 1 Alt. 1 StGB abgeschöpft werden soll, der Tat-
handlung, wie bereits unter Punkt 1.4.2. erwähnt, zeitlich nachfolgen 
muss. Dies setzt wiederum jedoch voraus, dass zumindest bei Erlan-
gung des Vermögensvorteils das Versuchsstadium erreicht wurde, allein 
dass die Vorbereitungsphase erreicht wurde, genügt hingegen nicht.

Schließlich stellen die lediglich zwecks Transports überlassenen Waren 
keinen Tatlohn nach § 73 Abs. 1 Alt. 2 StGB dar, auch kann eine Steu-
erersparnis mangels Gegenständlichkeit nicht weitergereicht werden 
(BGH, Urt. v. 16.4.2024 – 1 StR 204/23, UStDD 2024/12, S. 11 mit 
Anmerk. Gehm = NZWiSt 2025, S. 29 mit Anmerk. Bittmann; vgl. zu 
der Frage, dass ersparte Aufwendungen nicht weitergereicht werden 
können auch LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 1.2.2024 – 18 Qs 19/23, 
NZWiSt 2024. S. 377).

1.4.8. �Einziehung im Organkreis bei hinterzogener 
Umsatzsteuer

Da im Organkreis i.S.v. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG Steuerschuldner allein 
der Organträger und nicht die Organgesellschaft ist, gilt, dass die der 
Einziehung nach § 73 StGB unterliegende Steuerersparnis auch nur 
der Organträger erzielt, wenn zu Unrecht Vorsteuer aus Rechnungen 
an die Organgesellschaft vom Organträger gezogen und solcherma-
ßen eine niedrigere Umsatzsteuerzahllast bewirkt wurde. Der Organ-
träger kann diese Steuerersparnis nicht an die Organgesellschaft wei-
terreichen, folglich ist die Einziehungsanordnung gemäß § 73 StGB 
auch nur gegen den Organträger zu richten.

Wenn durch die solchermaßen vom Organträger zu Unrecht geltend 
gemachte Vorsteuer eine ungerechtfertigte Umsatzsteuerrückerstat-
tung erlangt wird, so erlangt auch hier die Organgesellschaft erst 
einmal nichts. Jedoch ist eine Einziehungsanordnung nach § 73 b 
Abs. 1 Satz 1 StGB gegenüber der Organgesellschaft im Fall einer 
Weitererreichung der ausgezahlten Umsatzsteuerrückerstattung an 

die Organgesellschaft möglich (BGH, Beschl. v. 7.1.2025  – 1 StR 
393/23 = SIS 25 08 43, UStDD 2025/3, S. 7 mit Anmerk. Gehm).

1.4.9. �Keine Doppelbelastung durch Einziehung und Steuer

Es darf nicht zu einer Doppelbelastung durch Einziehung und Besteu-
erung kommen. Dabei genügt eine diesbezügliche zeitliche Doppel-
belastung derart, dass Zahlungen auf eine Einziehungsanordnung 
erst in anderen Veranlagungszeiträumen steuerlich wieder in Ansatz 
gebracht werden können (BGH, Beschl. v. 7.3.2024 – 1 StR 438/23 = 
SIS 25 05 22, NZWiSt 2024, S. 325 mit Anmerk. Meißner).

2. Rechtsprechung anderer Strafgerichte

2.1. Durchsuchung und Beschlagnahme

2.1.1. �Anforderungen an einen Durchsuchungsbeschluss 
gemäß § 103 StPO im Steuerstrafverfahren

Auch wenn das Steuergeheimnis nach § 30 AO bei der Formulierung 
der Begründung eines Durchsuchungsbeschlusses gemäß § 103 StPO 
betreffend einen Dritten zu beachten ist, der wegen des Vorwurfs der 
Steuerhinterziehung ergeht, folgt daraus jedoch nicht pauschal, dass 
in der Begründung nicht die Handlungen darzulegen sind, aus denen 
sich der Vorwurf der Steuerhinterziehung herleitet (LG Nürnberg-
Fürth, Beschl. v. 22.1.2025 – 12 Qs 26/24, BeckRS 2025, 478 hierzu 
Beukelmann/Heim, NJW-Spezial 2025, S. 122).

Selbst wenn wegen mangelhafter Begründung ein Durchsuchungsbe-
schluss rechtswidrig ist, führt dies nicht zu einem strafprozessualen 
Verwertungsverbot bezüglich der aufgrund seiner Vollziehung aufge-
fundenen Beweismittel. Dies findet seine Begründung darin, dass ein 
solches Beweisverwertungsverbot sich nur bei schwerwiegenden, be-
wussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, die zu einer Grund-
rechtsbeeinträchtigung führen, rechtfertigt (LG Nürnberg-Fürth, Beschl. 
v. 13.11.2023 – 12 Qs 72/23, wistra 2024, S. 175; Beukelmann/Heim, 
NJW-Spezial 2024, S. 25).

2.1.2. �Geschäftsunterlagen im Original als 
Beschlagnahmegegenstand

Im Steuerstrafverfahren werden oftmals in großem Umfang Geschäfts-
unterlagen beschlagnahmt. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, inwiefern vermieden werden kann, dass der Geschäftsbetrieb 
hiervon betroffen ist, weshalb es das Bestreben des Betroffenen ist, die 
Steuerfahndung lediglich auf das Fertigen von Kopien zu verweisen. Al-
lerdings sieht dies das LG Nürnberg-Fürth anders. Insofern ist es nicht 
möglich, die Steuerfahndung bei Sicherstellung von Geschäftsunterla-
gen darauf zu verweisen, statt einer Beschlagnahme der Originalun-
terlagen Kopien zu erstellen, wenn Kopien nicht in gleicher Weise 
zu Beweiszwecken im Steuerstrafverfahren verwendet werden können. 
Das LG Nürnberg-Fürth hebt hierbei darauf ab, dass insbesondere Un-
terlagen nach § 257 HGB, §§ 140-148 AO oftmals auf nachträgliche 
Änderungen hin zu überprüfen sind, um die Befugnis zur Schätzung 
nach § 162 Abs. 2 S. 2 AO abzuklären.

Ist jedoch aus diesem Grund eine Beschlagnahme der Originalunterla-
gen erforderlich, hat der Betroffene allerdings, sofern er darlegen 
kann, dass er einen allgemein nachvollziehbaren dringenden diesbe-
züglichen Zweck verfolgt, ein Recht, Kopien dieser Unterlagen zu 
erhalten. Jedoch kann nicht von der Steuerfahndung pauschal ver-
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langt werden, sämtliche beschlagnahmten Unterlagen zu kopieren 
bzw. einzuscannen (LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 1.8.2024 – 18 Qs 
14/24, AO-StB 2024, S. 366 mit Anmerk. Gehm).

Weiter ist zu beachten, dass unter den Voraussetzungen von § 464 a 
Abs. 1 S. 2 StPO und § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 5, 3 Abs. 2 i.V.m. Nr. 9000 
Kostenverzeichnis Anlage 1 GKG dem Betroffenen die Kosten für die 
Fertigung von Kopien bzw. Dateien aufzuerlegen sind.

Was digitale Unterlagen anbelangt, sei darauf hingewiesen, dass auf-
grund des JStG 2024 v. 2.12.2024 (BGBl 2024 I, Nr. 387) in § 404 AO 
mit Wirkung vom 6.12.2024 (klarstellend) ergänzt wurde, dass die 
Steuerfahndung im Steuerstrafverfahren zur Durchsicht von elektroni-
schen Speichermedien berechtigt ist. Dies bezieht sich auch auf räum-
lich getrennte Speichermedien, wenn ansonsten Datenverlust zu be-
fürchten ist und auf diese von dem entsprechenden sichergestellten 
elektronischen Speichermedium aus Zugriff genommen werden kann. 
Eine Datensicherung ist zulässig (BT-Drucks. 20/12780, S. 165 f.; 
Hörster, NWB 2024, S. 1975, 1982; Nr. 69 AStBV (St) 2025).

2.2. Vollstreckung einer Einziehungsentscheidung

Im Fall, den das LG Nürnberg-Fürth zu entscheiden hatte, war eine Ver-
urteilung wegen Steuerhinterziehung sowie die Einziehung von Werter-
satz erfolgt. Es ging sodann um die Frage, ob der Einziehung eine Un-
verhältnismäßigkeit i.S.v. § 459 g Abs. 5 S. 1 StPO n.F. entgegensteht, 
wenn das durch die Steuerhinterziehung Erlangte nicht mehr im Ver-
mögen des von der Einziehung Betroffenen vorhanden ist.

Das LG Nürnberg vertritt die Rechtsauffassung, dass § 459 g Abs. 5 
S. 1 StPO n.F. der Einziehung nicht in solchen Fällen per se entge-
genstehe. Im Wesentlichen gelte diese Vorschrift nur als Anwen-
dungsfall, wenn der Einziehungsadressat das durch die Straftat Er-
langte auf schicksalhafte und in einer nicht von ihm zu vertretenen 
Weise, wie infolge schwerer Krankheit, verloren hat – vgl. BT-
Drucks. 19/27654, S. 112 (LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 6.8.2024 – 
12 KLs 505 Js 871/18, PStR 2024, S.  271 mit Anmerk. Gehm  = 
NZWiSt 2024, S. 509 mit Anmerk. Bittmann). Folglich kann der Be-
troffene der Einziehung nicht einfach durch möglichst raschen Ver-
brauch bzw. Ausgabe des Erlangten entgehen.

2.3. �Anrechenbare Kapitalertragsteuer bei 
Wertpapierleihe

Wer seine Einkommensteuererklärung durch Einreichung des amtlich 
vorgeschriebenen Vordrucks abgibt, erklärt konkludent, er habe sämtli-
che steuererheblichen Umstände vollständig erklärt. Bei Vorlage der 
Steuerbescheinigungen hinsichtlich Kapitalerträgen wird zudem erklärt, 
dass die auf die Kapitalerträge entfallende Kapitalertragsteuer und So-
lidaritätszuschlag tatsächlich einbehalten wurden. Wenn allerdings das 
Bewusstsein fehlt, dass bei Wertpapierleihen die Kapitalertragsteuer 
nicht anrechenbar ist, so ist ein den Vorsatz ausschließender Tatbe-
standsirrtum i.S.v. § 16 Abs. 1 StGB gegeben (LG Wiesbaden, Beschl. v. 
12.2.2024 – 6 KLs 1141 Js 23920/12, NZWiSt 2024, S. 415).

3. Rechtsprechung des BFH und der FG

3.1. �Wahlfeststellung zwischen Steuerschuldner-
schaft und Haftung nach § 71 AO

Nicht nur das Recht der Einziehung nach §§ 73 ff. StGB muss im Steu-
erstrafverfahren bedacht werden, sondern auch die Haftung des Steu-

erhinterziehers nach § 71 AO (vgl. zu dieser Haftungsnorm ausführlich 
Gehm, StBp 2018, S. 18 sowie StBp 2022, S. 8).

Im Zusammenhang mit Tabakwaren, die unversteuert im Inland veräu-
ßert wurden, hinsichtlich derer aber nicht feststellbar war, wie sie nach 
Deutschland gelangten, hat das Hessische FG es als zulässig erachtet, 
eine Steuerschuldnerschaft bzw. alternativ eine Haftung nach § 71 AO 
wegen diesbezüglicher Beteiligung an einer Steuerhinterziehung res-
pektive Steuerhehlerei anzunehmen und den Anspruch des Fiskus mit-
tels Erlass eines entsprechenden Wahlfeststellungsbescheides als Ver-
waltungsakt „sui generis“ durchzusetzen (Hessisches FG, Beschl. v. 
15.1.2025 – 7 V 891/24 = SIS 25 06 40, StB 2025, S. 71 Beschwerde 
unter VII B 24/25 beim BFH anhängig).

Darin liege kein Verstoß gegen das sogenannte Exklusivitätsverhältnis, 
wonach sich Steuer- und Haftungsschuldnerschaft gegenseitig aus-
schließen (vgl. BFH, Beschl. v. 24.10.2017 – VII B 99/17 = SIS 18 10 46, 
BFH/NV 2018, S. 933; BFH, Urt. v. 23.6.2020 – VII R 56/18 = 
SIS 20 19 12, BFH/NV 2021, S. 217 = StRR 2021/2, S. 29 mit An-
merk. Gehm; Rüsken in Klein, AO Komm., 18. Aufl. 2024, § 191, 
Rn. 15), so das Hessische FG in benanntem Beschluss. Die Rechtsauf-
fassung des Hessischen FG ist umstritten (Gehm in Schwarz/Pahlke, 
AO Komm., § 191, Stand: 5.2.2018, Rn. 25).

3.2. �Strafrechtlicher Einziehungsbetrag mindert 
Bemessungsgrundlage für Umsatzsteuer

Da Umsätze, die gegen gesetzliche Verbote verstoßen, gleichwohl der 
Umsatzsteuer unterfallen können, stellt sich die Frage, wie es sich aus-
wirkt, wenn die solchermaßen generierten Umsätze der strafrecht-
lichen Einziehung unterfallen. Dies ist in Anbetracht der zuvor darge-
legten Praxisrelevanz der Einziehung von großer Bedeutung. Mit dieser 
Frage hatte sich der BFH bezüglich Bestechungsgeldern zu befassen, 
die für die Vergabe von Bauaufträgen gezahlt wurden und dabei eine 
Straftat nach § 299 StGB – Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr – 
vorlag (BFH, Urt. v. 25.9.2024 – XI R 6/23 = SIS 25 02 40, NWB 2025, 
S. 680 mit Anmerk. Brill). Hinsichtlich der Bestechungsgelder erfolgte 
eine Wertersatzeinziehung nach §§ 73 Abs. 1, 73 c S. 1 StGB, wobei 
der Bestechungslohn als „durch die Tat Erlangtes“ betrachtet wurde 
(BGH, Urt. v. 22.10.2002 – 1 StR 169/02, NStZ-RR 2003, S. 10).

In diesem Kontext vertritt der BFH die Rechtsauffassung, dass der sol-
chermaßen bezahlte Einziehungsbetrag die Bemessungsgrundlage 
i.S.v. § 10 Abs. 1 UStG desjenigen mindert, welcher die Bestechungs-
gelder vereinnahmt hatte. Hierbei ist der geschuldete Steuerbetrag in 
entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 S. 1 UStG zu berichtigen. 
Der BFH begründet dies u.a. damit, dass derjenige, der sich bestechen 
lässt, nicht durch die Vermögensabschöpfung und die Besteuerung 
doppelt belastet werden darf (BVerfG, Beschl. v. 23.1.1990 – 1 BvL 
4-7/87 = SIS 90 09 55, BStBl 1990 II, S. 483; BFH, Urt. v. 14.5.2014 – 
X R 23/12 = SIS 14 21 63, BStBl 2014 II, S. 684; BGH, Beschl. v. 
5.9.2019 – 1 StR 99/19 = SIS 20 06 41, StRR 2019/12, S. 17 mit An-
merk. Gehm). Zu dieser Problematik vgl. auch unter Punkt 1.4.9.

3.3. �Verjährungsunterbrechende Wirkung eines 
Durchsuchungsbeschlusses im steuerlichen 
Bußgeldverfahren

Nach § 33 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 OWiG unterbrechen die Verfolgungsver-
jährung nur Beschlagnahme- oder Durchsuchungsanordnungen der 
Verfolgungsbehörde oder des Richters nicht jedoch Anordnungen der 
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Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Dabei müssen Durchsu-
chungsanordnungen aufgrund dessen, dass sie in Grundrechte ein-
greifen, inhaltlichen Mindestanforderungen gerecht werden. D.h. sie 
müssen u.a. tatsächliche Angaben über den Tatvorwurf und Angaben 
der Art und des denkbaren Inhalts der Beweismittel, die durch die 
Durchsuchung aufgefunden werden sollen, beinhalten (vgl. auch un-
ter Punkt 2.1.1.). Fehlen diese Angaben, führt die Durchsuchungsan-
ordnung nicht zu einer Verjährungsunterbrechung nach § 33 Abs. 1 
S. 1 Nr. 4 OWiG (BFH, Urt. v. 31.1.2024 – X R 7/22 = SIS 24 11 70, 
BFH/NV 2024, S. 1058 = NZWiSt 2025, S. 62 mit Anmerk. Gehm).

4. Berufsrechtliche Rechtsprechung

Im Steuerstrafverfahren ist es seitens der Verteidigung wichtig, be-
reits frühzeitig bei der Strategieentwicklung auch berufsrechtliche 
Konsequenzen zu bedenken.

Der Bayerische VGH hat in Bezug auf einen Polizeibeamten im Dienst 
des Freistaates Bayern, der außerhalb seines Dienstes über mehrere 
Voranmeldungszeiträume Umsatzsteuerhinterziehungen begangen 
hat, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung wegen eines Steuerscha-
dens von insgesamt 939.703,58 € führten, entschieden, dass dieser 
aus dem Dienst zu entfernen ist. Der Beamte hatte diesen Schaden 
nicht im nennenswerten Umfang freiwillig ausgeglichen, vielmehr war 
nur durch Vollstreckungsmaßnahmen der Finanzverwaltung ein Betrag 
von 67.054,77 € getilgt worden. Zudem wurde die Tat nicht vom Be-
amten vor ihrer Entdeckung freiwillig offenbart, sondern erst am letz-
ten Verhandlungstag legte er vor dem Strafgericht ein Geständnis ab.

In diesem Zusammenhang war auch von Relevanz, dass bei gewis-
sen Gruppen von Beamten, wie Polizeibeamten, die Allgemeinheit 
und der Dienstherr in ihrem berechtigten Vertrauen auf ein rechts-
konformes Verhalten in besonderem Maße durch Begehung solcher 
Steuerstraftaten enttäuscht werden. Denn Aufgabe solcher Beamter 
ist es gerade, Straftaten zu verhindern, bzw. zu verfolgen und aufzu-
klären, nicht aber solche Straftaten selbst zu begehen. Zudem hatte 
er mit dem Ziehen unberechtigter Vorsteuer einen Griff in die Kasse 
des Staates begangen, der ihn alimentiert.

Dabei steht der Entfernung aus dem Dienst nicht entgegen, wenn der 
Beamte bisher weder straf- noch dienstrechtlich in Erscheinung getre-
ten war bzw. er seinen Dienst beanstandungsfrei versehen hatte. 
Auch ist es nicht entlastend, dass der Beamte für sich persönlich kei-
nen größeren Vorteil aus den Taten gezogen hatte. Im Fall ging es um 
die Einbindung in eine betrügerische Umsatzsteuerkette beim Handel 
mit Kfz (Bayerischer VGH, Urt. v. 29.1.2025 – 16a D 23.497, BeckRS 
2025, 1877).

Die diesbezüglichen Feststellungen der strafgerichtlichen Verurteilung 
waren für das Disziplinarverfahren bindend. Dies ergibt sich aus den 
einschlägigen landesbeamtenrechtlichen Vorschriften wie beispiels-
weise Art. 25 Abs. 1, Art. 55 Halbs. 1, Art. 63 Abs. 1 S. 1 Bayerisches 
Disziplinargesetz bzw. bei Bundesbeamten aus § 23 Abs. 1 Bundes-
disziplinargesetz. Abschließend sei die Anmerkung erlaubt, dass auch 
bei einer wirksamen Selbstanzeige Disziplinarmaßnahmen zulässig 
sind (Gehm, wistra 2019, S. 48).

5. Zusammenfassung

Die hohe Praxisrelevanz des Rechts der Einziehung nach §§ 73 ff. 
StGB für das Steuerstrafverfahren spiegelt sich auch in der Dichte ak-

tueller Entscheidungen wider. Insofern sind wieder einige interessante 
Entscheidungen insbesondere des BGH zu dieser Materie ergangen. 
Was auffällt ist, dass die unteren Strafgerichte mitunter hier Pro
bleme haben, die steuerlichen Rahmenbedingungen richtig zu be-
werten. Dies erweist sich etwa an der vorgestellten Entscheidung zur 
Einziehung im umsatzsteuerlichen Organkreis (vgl. Punkt 1.4.8.). Die 
Strafverteidigung muss hier also ein waches Auge haben. Auch ist 
das Doppelbelastungsverbot hinsichtlich Einziehung und Besteuerung 
zu beachten (siehe Punkt 1.4.9 und 3.2.). Schließlich sind die berufs-
rechtlichen Folgen im Steuerstrafverfahren mit zu bedenken.

Urteilsbesprechungen

Besteuerung von Kombiangeboten mit 
verschiedenen Steuersätzen in der 
Systemgastronomie

Eine Methode zur Aufteilung eines einheitlichen 
Gesamtentgelts, die dazu führt, dass auf ein Produkt  
einer rabattierten Warenzusammenstellung ein anteiliger 
Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelver-
kaufspreis, ist nicht sachgerecht.

Urteil vom 22.1.2025 – Az. XI R 19/23 = SIS 25 08 27

I. Sachverhalt

Der Kläger ist Organträger von zwei GmbHs, die als Franchisenehmer 
Restaurants betreiben. In den Restaurants werden u.a. Spar-Menüs 
(bestehend aus Getränken und Speisen zu einem einheitlichen Ge-
samtpreis) zum Verzehr außer Haus angeboten. Der Kläger nahm seit 
dem 1.7.2014 die Aufteilung des Gesamtpreises auf die Bestandteile 
des Menüs, die dem ermäßigten Steuersatz und dem Regelsteuersatz 
unterliegen, nach dem Wareneinsatz (sog. Food-and-Paper-Methode, 
im Folgenden F&P-Methode) vor, die von dem Kassensystem des Klä-
gers berechnet wurde.

Nach einer Außenprüfung im Jahr 2018 gelangte das Finanzamt zu 
dem Ergebnis, dass die Bemessungsgrundlage für den Außer-Haus-Ver-
kauf der Sparmenüs – entsprechend dem BMF-Schreiben v. 28.11.2013 
(BStBl 2013 I, S. 1594 = SIS 13 31 21) und Abschn. 10.1. Abs. 11 
UStAE – nach dem Verhältnis der Einzelverkaufspreise (EVP-Methode) 
zu erfolgen habe, da die angewandte Aufteilung nach der F&P-
Methode nicht gleich einfach sei und nicht zu sachgerechteren Er-
gebnissen führe. In der Folge setzte das beklagte Finanzamt die Um-
satzsteuer für die Streitjahre 2014 bis 2016 höher fest. Die hiergegen 
gerichtete Klage hatte in erster Instanz Erfolg.

II. Entscheidung des BFH

Auf die Revision das FA hoben die Richter des BFH das Urteil auf und 
wiesen die Klage ab. Zwar kann es bei der Lieferung von mehreren 
Gegenständen zu einem Gesamtverkaufspreis zulässige Ausnahmen 
von der Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen geben. Notwendige Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch, dass die angewandte Methode zumin-
dest ebenso sachgerecht ist wie die grundsätzlich vorzunehmende 
Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen.

Vorliegend hat das FG zu Unrecht angenommen, dass die vom Kläger 
angewandte F&P-Methode im Streitfall zu sachgerechten Ergebnissen 
führt. Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und geschäftlichen 
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Realität ist die vom Kläger angewandte F&P-Methode schon deshalb 
nicht sachgerecht, weil sie teilweise dazu führt, dass in einem Menü 
der Preis eines Lebensmittels mit einem hohen Wareneinsatz (hier z.B. 
eines Burgers) deutlich über dem Einzelverkaufspreis dieses Lebens-
mittels liegt.

Bestätigt wird dies durch den Umstand, dass die Klägerin des Ver-
fahrens XI R 22/22 = SIS 25 08 24 – anders als der Kläger – im 
Rahmen der dort angewandten F&P-Methode kontrolliert, ob der an-
teilige Verkaufspreis nach der F&P-Methode den Einzelverkaufspreis 
übersteigt, gegebenenfalls Kappungen auf den Einzelverkaufspreis 
vornimmt und es dort auch tatsächlich zu „Kappungen“ gekommen 
ist. Eine vergleichbare Kontrolle der errechneten Ergebnisse auf ihre 
Übereinstimmung mit der wirtschaftlichen und geschäftlichen Reali-
tät ist nach den tatsächlichen Feststellungen des FG insoweit im 
Streitfall kassentechnisch nicht vorgesehen.

Des Weiteren ist die F&P-Methode auch insoweit nicht sachgerecht, 
als bei Veränderung der Einkaufspreise für den Wareneinkauf eine so-
fortige Berücksichtigung dieser Änderung bei der F&P-Methode er-
folgte, obwohl die Neuware in der Regel erst eine Woche später in 
den Filialen zum Verkauf kam. Auch darin liegt ein nicht sachgerechtes 
Ergebnis.

III. Anmerkungen RiBFH Prof. Dr. Nacke

Die Entscheidung des BFH betrifft nicht nur Fast-Food-Ketten, sondern 
auch andere Gewerbetreibende, die durch Kombiangebote einen Preis 
für das Gesamtpaket anbieten, der geringer ist als die Summe der 
Einzelpreise für die einzelnen Komponenten des Kombiangebots. Vo
raussetzung für das Betroffensein anderer Gewerbetreibender ist aber, 
dass zumindest eine Komponente des Kombipakets einen abwei-
chenden Steuersatz hat.

Im Streitfall ging es um Sparmenüs für Außer-Haus-Lieferungen, deren 
Speisen deshalb einen ermäßigten Steuersatz unterlagen und die da-
rin enthaltenen Getränke dagegen mit 19 % zu versteuern waren. Im 
Kern geht es bei der steuerrechtlichen Beurteilung um die Frage, wel-
che Methode zur Berechnung der Umsatzsteuer auf die Lieferung des 
Kombiangebots anzuwenden ist. Der Kläger hatte zunächst die sog. 
EVP-Methode angewandt. Nach dieser werden die Einzelverkaufs-
preise der Einzelkomponenten ins Verhältnis zueinander gesetzt. 
Seit 2014 berechnete der Kläger die Umsatzsteueranteile dann je-
doch nach der F&P-Methode. Bei dieser Methode wird die Umsatz-
steuer nach der Wareneinsatzmethode (Verhältnis der Wareneinsatz-
anteile) berechnet. Diese Methode führte im Streitjahr zu einer 
geringeren Umsatzsteuerschuld.

Der XI. Senat des BFH hielt im Streitfall die F&P-Methode für nicht 
sachgerecht. Maßgeblich war dabei, dass sog. Überpreise bei der Fest-
legung des Sparmenü-Preises entstanden sind, d.h. dass der anteilige 
Preis für eine Komponente über dem Einzelverkaufspreis lagen. Dies 
zeigte nach Ansicht des Senats an, dass die F&P-Methode im Streitfall 
nicht sachgerecht sein konnte. Die darüber hinaus von dem Kläger 
vorgenommene Kappung in den sog. Überpreis-Fällen würde diese 
Schlussfolgerung noch verstärken. Überdies kam auch hinzu, dass bei 
Veränderung der Einkaufspreise für den Wareneinkauf eine sofortige 
Berücksichtigung dieser Änderung bei der F&P-Methode erfolgte, ob-
wohl die Neuware in der Regel erst eine Woche später in den Filialen 
zum Verkauf kam. Auch darin liegt ein nicht sachgerechtes Ergebnis.

Für die Praxis bleibt in den am Anfang genannten Fällen die Konse-
quenz zu beachten, dass mit dieser Entscheidung im Streitfall keine 
generelle Entscheidung gegen die F&P-Methode als sachgerechte Me-
thode ausgesprochen wurde. Der Gewerbetreibende kann unter Um-
ständen die F&P-Methode als sachgerechte Methode auswählen. Er 
darf dies sogar auch dann, wenn dabei eine Steuerersparnis als Motiv 
im Hintergrund stand.

Eingang in den Wirtschaftskreislauf  
der Union

Der BFH hat dem EuGH zwei Fragen zum Eingang eines 
Segelbootes in den Wirtschaftskreislauf der Union zur 
Vorabentscheidung vorgelegt.

Urteil vom 18.2.2025 – Az. VII R 17/22 = SIS 25 08 01

I. Sachverhalt

Der Kläger hat seinen Wohnsitz in der Schweiz. Am 28.3.2017 ver-
brachte er ein auf ihn in der Schweiz zugelassenes Segelboot auf ei-
nem Bootsanhänger mit seinem Pkw aus der Schweiz nach Deutsch-
land, ohne hierfür an der Grenze eine Zollabfertigung durchführen zu 
lassen. Bei einer Zollkontrolle in Deutschland gab er an, in Deutsch-
land Reparatur- und Wartungsarbeiten an dem Boote ausführen lassen 
zu wollen. Daraufhin setzte das Hauptzollamt ausgehend von einem 
geschätzten Zollwert des eingeführten Segelbootes Zoll und Einfuhr-
umsatzsteuer fest.

Der Kläger zahlte die Einfuhrabgaben und ließ die Arbeiten am Boot 
in Deutschland vornehmen. Bis zur Wiederausfuhr des Segelbootes 
in die Schweiz am 18.5.2017 wurde das Segelboot nach dem unbe-
strittenen Vortrag des Klägers im Zollgebiet der Union nicht ander-
weitig genutzt.

Die Klage gegen den Einfuhrabgabenbescheid hatte in erster Instanz 
Erfolg: Zwar sei zunächst eine Zollschuld entstanden. Diese sei je-
doch – ebenso wie eine möglicherweise entstandene Einfuhrumsatz-
steuerschuld – erloschen. Hiergegen wendet sich das HZA mit seiner 
Revision. Es ist der Auffassung, dass eine Ware im Sinne von Art. 124 
Abs.  1 Buchst.  k UZK verwendet werde, wenn sie ohne Bewilligung 
veredelt werde. Die Zollschuld sei daher im Streitfall nicht nach dieser 
Vorschrift erloschen, auch wenn das Segelboot wiederausgeführt wor-
den sei. Zudem sei vorliegend die Einfuhrumsatzsteuer entstanden, 
weil durch den Veredelungsvorgang an dem Segelboot eine Dienstleis-
tung erbracht worden sei und dieses daher in den Wirtschaftskreislauf 
der Union gelangt sei.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH setzten das Verfahren aus und legten dem 
EuGH die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:
1.	Gelangt ein Beförderungsmittel in den Wirtschaftskreislauf der 

Union, wenn es in einem Mitgliedstaat nicht als Beförderungsmit-
tel verwendet wird, aber an ihm eine Dienstleistung (hier: War-
tungs- und Reparaturarbeiten) erbracht wird?

2.	 Ist Art. 124 Abs. 1 Buchst. k des Zollkodex der Union dahin aus-
zulegen, dass eine Nicht-Unionsware im Sinne dieser Vorschrift 
verwendet wird, wenn an ihr im Zollgebiet der Union ausschließ-
lich Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden und 
die Nicht-Unionsware anschließend wieder ausgeführt wird?
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III. �Anmerkungen RiBFH Dr. Schmitz-Herscheidt

Wer in der Schweiz wohnt und die Grenze nach Deutschland im Pkw 
mit Bootsanhänger und Segelboot überquert, um in Deutschland das 
Segelboot bestimmungsgemäß einzusetzen und danach in die Schweiz 
zurückzukehren, hat regelmäßig keine Schwierigkeiten mit dem Zoll. 
Anders war es in dem vom BFH entschiedenen Fall. Der Bürger der 
Schweiz wollte das Boot in Deutschland nur reparieren und warten las-
sen anstatt dort eine Bootsfahrt zu unternehmen. Dafür sollte er bei 
der Einreise nach dem Willen der zuständigen Zollbeamten sowohl Zoll 
als auch Einfuhrumsatzsteuer zahlen.

Für den Regelfall einer bestimmungsgemäßen Verwendung solcher 
Waren sieht das Gesetz das besondere Verfahren der vorübergehen-
den Verwendung nach Art. 250 Abs. 1 UZK vor. Danach können für 
die Wiederausfuhr bestimmte Nicht-Unionswaren im Zollgebiet der 
Union Gegenstand einer besonderen Verwendung unter vollständi-
ger oder teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben sein. Dies 
setzt aber u.a. voraus, dass die in den zollrechtlichen Vorschriften fest-
gelegten Anforderungen erfüllt werden (Art. 250 Abs.  2 Buchst.  d 
UZK). Für Beförderungsmittel (z.B. Pkw oder Boote) bedeutet dies 
u.a., dass sie auch als solche eingesetzt werden, Art. 212 Abs. 3 
UZK-DA. Im Streitfall war dies nicht der Fall, so dass die Zollschuld 
durch die Einfuhr entstanden war.

Der BFH hatte aber Zweifel, ob die Zollschuld möglicherweise wie-
der erloschen war gem. Art. 124 Abs. 1 Buchst. k UZK. Nach dieser 
Vorschrift erlischt eine Einfuhrzollschuld, wenn die Zollschuld ent-
standen ist und den Zollbehörden nachgewiesen wird, dass die Wa-
ren nicht verwendet oder verbraucht, sondern aus dem Zollgebiet 
der Union verbracht worden sind. Ob das Segelboot nicht im Sinne 
dieser Vorschrift „verwendet“ worden war, erschien fraglich. Denn 
eine schädliche Verwendung könnte in der Durchführung von Repa-
ratur- bzw. Wartungsarbeiten zu sehen sein.

Dieser Umstand war zudem auch für die Frage der Einfuhrumsatz-
steuer relevant. Diese Steuer setzt gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG eine 
Einfuhr voraus, welche nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH 
wiederum voraussetzt, dass die Ware in den Wirtschaftskreislauf der 
Union gelangt (z.B. EuGH-Urteil v. 10.7.2019 – C-26/18 „Federal 
Express Corporation Deutsche Niederlassung“, EU:C:2019:579 = 
SIS 19 09 64, Rz 44). Ob eine Ware bereits dadurch in den Wirt-
schaftskreislauf der Union gelangt, dass an ihr Reparatur- und War-
tungsarbeiten durchgeführt werden, erschien ebenfalls fraglich.

Veräußerungsgewinn nach § 23 EStG  
bei teilentgeltlicher Übertragung eines 
Grundstücks

Im Fall der teilentgeltlichen Übertragung von Wirtschafts-
gütern erfolgt für Zwecke der Ermittlung des Gewinns 
aus einem privaten Veräußerungsgeschäft eine Aufteilung 
in einen voll entgeltlichen und einen voll unentgeltlichen 
Teil nach dem Verhältnis der Gegenleistung zum Verkehrs-
wert des übertragenen Wirtschaftsguts. Dies gilt auch bei 
einem unter den Anschaffungskosten liegenden Entgelt.

Urteil vom 11.3.2025 – Az. IX R 17/24 = SIS 25 08 03

I. Sachverhalt

Der Kläger kaufte im Jahr 2014 teilweise fremdfinanziert ein bebautes 
Grundstück für 143.950 €. Das Grundstück wurde vermietet. Im März 
2019 übertrug der Kläger die Immobilie auf seine Tochter. Das Bank-
darlehen valutierte zu diesem Zeitpunkt mit 115.000 €. Der Verkehrs-
wert der Immobilie belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 210.000 €. Die 
Tochter übernahm die Bankverbindlichkeit im Rahmen der Übertra-
gung und finanzierte diese neu. Der Kläger leistete eine Vorfälligkeits-
entschädigung in Höhe von 4.000 €.

Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 2019 erfasste das FA 
den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG. Die Übertragung sei nach Maßgabe des Verkehrs-
werts und der von der Tochter übernommenen Verbindlichkeiten in 
einen unentgeltlichen und einen entgeltlichen Vorgang aufzuteilen. 
Soweit die Übertragung entgeltlich erfolgt sei, liege ein privates Ver-
äußerungsgeschäft vor. Im Einzelnen ermittelte das FA den Gewinn 
aus dem privaten Veräußerungsgeschäft wie folgt:

Verkehrswert 210.000 € 100,00 %

Entgeltlicher Teil 115.000 € 54,76 %

Unentgeltlicher Teil 95.000 € 45,24 %

Veräußerungserlös 115.000 €

./. Anschaffungskosten 143.950 € x 54,76 % 78.828 €

+ AfA 2014 bis 2019 12.185 € x 54,76 % 6.672 €

./. Vorfälligkeitsentschädigung 4.000 € x 54,76 % 2.191 €

= Veräußerungsgewinn 40.653 €

Das FG der ersten Instanz gab der Klage statt. Teilentgeltliche Übertra-
gungen einer Immobilie unterhalb der historischen Anschaffungskos-
ten seien keine Veräußerungen im Sinne des § 23 EStG.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH hoben das Urteil auf und wiesen die Klage ab. 
Nach § 22 Nr. 2 EStG zählen zu den sonstigen Einkünften (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 EStG) auch Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten im Sinne des § 23 EStG. Dazu gehören gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rechten, die 
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grundstücke unterlie-
gen (zum Beispiel Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen 
der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 
zehn Jahre beträgt. Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechts-
nachfolger nach § 23 Abs.  1 Satz 3 EStG die Anschaffung oder die 
Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den 
Rechtsvorgänger zuzurechnen.

Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und werden zugleich damit zu-
sammenhängende Verbindlichkeiten übernommen, liegt regelmäßig 
ein teilentgeltlicher Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine Aufteilung 
in einen entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil. Wird das 
Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertra-
gen, unterfällt der Vorgang hinsichtlich des entgeltlichen Teils als pri-
vates Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer.

Der Kläger kann sich nicht darauf berufen, er habe mit der Übernahme 
der Verbindlichkeiten durch seine Tochter im Ergebnis weniger erhalten 
als seine historischen Anschaffungskosten. Denn bezogen auf den ent-
geltlichen Teil der Übertragung von 54,76 % stehen seinen anteiligen 
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Anschaffungskosten in Höhe von 78.828 € ein Entgelt in Höhe von 
115.000 € gegenüber. Der Kläger hat mithin bezogen auf den entgelt-
lichen Teil einen Wertzuwachs erzielt.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Trossen

Mit der Entscheidung klärt der BFH die Frage, wie die teilentgeltliche 
Übertragung von Wirtschaftsgütern im Rahmen des § 23 EStG zu be-
handeln ist. Mit Urteil vom 12.12.2023 – IX R 15/23 = SIS 24 06 12 
war dies bereits für steuerverhaftete Anteile nach § 17 EStG erfolgt. 
Die Entscheidung ist nun zu Grundstücken im Sinne des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG ergangen. Die Grundsätze lassen sich aber auf die 
Übertragung von sonstigen Wirtschaftsgütern nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EStG übertragen.

Für die Behandlung der vorweggenommenen Erbfolge bei im Privat-
vermögen befindlichen Grundstücken bestätigt die Entscheidung die 
in der Praxis übliche Handhabung. Die Übernahme von Schulden an-
lässlich des Erwerbs eines Wirtschaftsguts stellt eine entgeltliche Ge-
genleistung dar. Maßgeblich für die Entgeltlichkeitsquote ist die Höhe 
der Valutierung der Verbindlichkeiten zum Übertragungsstichtag. Nach 
Maßgabe des Verhältnisses der übernommenen Verbindlichkeiten zum 
Verkehrswert des Grundstücks hat die Ermittlung der Entgeltlichkeits-
quote zu erfolgen. Soweit entgeltlich übertragen wird, kann ein Fall 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vorliegen. Im Umfang der Unent-
geltlichkeit tritt der Übernehmer nach § 11 d EStDV in die „Fußstap-
fen“ und damit die Anschaffungskosten des Übertragenden ein. Zu-
künftig sind daher – im Fall der Vermietung – zwei AfA-Reihen jeweils 
für den entgeltlichen und für den unentgeltlichen Erwerb zu bilden.

Erlass von Säumniszuschlägen wegen 
sachlicher Unbilligkeit

Ob der Steuerpflichtige einen Anspruch auf den Erlass von 
Säumniszuschlägen hat, weil er alles Erforderliche getan 
hat, um die – tatsächlich nicht erwirkte – Aussetzung der 
Vollziehung (AdV) zu erreichen, hängt von den Umständen 
des Einzelfalls ab. Das gilt auch für die Frage, ob er einen 
Antrag auf AdV beim Finanzgericht hätte stellen müssen.

Urteil vom 25.2.2025 – Az. VIII R 2/23 = SIS 25 07 53

I. Sachverhalt

Streitig ist, ob Säumniszuschläge aus sachlichen Billigkeitsgründen zu 
erlassen sind. Das FG der ersten Instanz hatte den Erlass von Säumnis-
zuschlägen abgelehnt. Die Kläger hätten im Streitfall nicht alles getan, 
um eine AdV des Einkommensteuerbescheids des Streitjahres zu errei-
chen. Hierfür wäre jedenfalls auch ein gerichtlicher Antrag auf AdV er-
forderlich gewesen.

II. Entscheidung des BFH

Die Richter des BFH hoben das erstinstanzliche Urteil auf und wiesen 
die Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung zurück. Nach § 227 AO können die Finanzbehörden Ansprüche 
aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn de-
ren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls aus persönlichen oder 
sachlichen Gründen unbillig wäre. Zu diesen Ansprüchen gehören 
auch Ansprüche auf Säumniszuschläge (§ 37 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 4 

Nr. 5 AO; vgl. auch BFH, Urteil v. 18.9.2018 – XI R 36/16 = SIS 18 19 16, 
BStBl 2019 II, 87, Rz 26, m.w.N.). Sachlich unbillig ist die Einziehung 
einer Steuer oder steuerlichen Nebenleistung, wenn sie zwar äußerlich 
dem Gesetz entspricht, aber den Wertungen des Gesetzgebers im 
konkreten Fall zuwiderläuft.

Nach der Rechtsprechung des BFH sind Säumniszuschläge wegen 
sachlicher Unbilligkeit zu erlassen, wenn die Steuerfestsetzung später 
aufgehoben wird und der Steuerpflichtige alles getan hat, um die AdV 
des Steuerbescheids zu erreichen, das Finanzamt oder das FG aber die 
Aussetzung, obwohl möglich und geboten, abgelehnt haben (vgl. 
BFH, Urteil v. 18.9.2018 – XI R 36/16 = SIS 18 19 16, BStBl 2019 II, 
87, Rz 36, unter Verweis auf BFH, Urteile v. 29.8.1991 – V R 78/86 = 
SIS  91 21 41, BStBl 1991 II, 906; BFH, Urteil v. 20.5.2010  – 
V R 42/08 = SIS 10 22 05, BStBl 2010 II, 955, Rz 22; BFH, Urteil v. 
24.4.2014 – V R 52/13 = SIS 14 19 39, BStBl 2015 II, 106, Rz 12 so-
wie v. 10.3.2016 – III R 2/15 = SIS 16 09 16, BStBl 2016 II, 508, 
Rz 31). Unter diesen Umständen wären Säumniszuschläge nicht ent-
standen. Deshalb kann das Ermessen unter Umständen so reduziert 
sein, dass in einem solchen Fall nur der Erlass der Säumniszuschläge 
ermessensfehlerfrei ist (vgl. BFH, Urteil v. 18.9.2018 – XI R 36/16 = 
SIS 18 19 16, BStBl 2019 II, 87, Rz 37, m.w.N.).

Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, ob der Steuerpflichtige 
nach der Ablehnung seines AdV-Antrags durch das Finanzamt auch 
noch bei Gericht AdV beantragt haben muss, um den Erlass von Säum-
niszuschlägen beanspruchen zu können („alles getan“). Dies erscheint 
z.B. denkbar, wenn die Ablehnung der AdV darauf beruht, dass das 
Finanzamt an Richtlinien oder andere Verwaltungsanweisungen gebun-
den ist (vgl. hierzu BFH, Urteil v. 4.7.2023 – VIII R 29/20 = SIS 23 13 94, 
BStBl 2023 II, 1005, Rz 18). In einem solchen Fall kann es erfolgver-
sprechend sein, einstweiligen Rechtsschutz auch noch beim FG zu be-
antragen. Dafür müssen aber besondere Umstände vorliegen. Fehlt es 
daran, kann der begehrte Erlass von Säumniszuschlägen nicht allein 
mit der Begründung abgelehnt werden, der Steuerpflichtige habe es 
versäumt, AdV auch noch bei Gericht zu beantragen. Eine dahin ge-
hende starre Obliegenheit lässt sich der Rechtsprechung nicht entneh-
men. Hat der Steuerpflichtige seinen AdV-Antrag beim Finanzamt aus-
reichend substantiiert, hat er grundsätzlich alles Erforderliche getan, 
um AdV zu erlangen.

Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Finanzbehörde im 
AdV-Verfahren zur Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen verpflich-
tet bleibt (§ 88 AO). Auch das Finanzamt darf die Zweifelsprüfung auf 
die vom Antragsteller dargelegten Umstände begrenzen (vgl. BFH, 
Urteil v. 18.9.2018 – XI R 36/16 = SIS 18 19 16, BStBl 2019 II, 87, 
Rz 40, m.w.N.). Mangels ausreichender tatsächlicher Feststellungen 
des FG ist die Sache zurückzuverweisen: Ob die Kläger vor der erfolg-
reichen Minderung der Steuerfestsetzungen im Sinne der Rechtspre-
chung „alles getan“ haben, um im Hinblick auf diese Besteuerungs-
grundlagen die AdV des Steuerbescheids zu erreichen, hängt vor 
allem vom Inhalt der beiden AdV-Anträge ab, die die Kläger gestellt 
haben. In den vom FG beigezogenen Akten fehlen diese Schreiben.

III. Anmerkungen RiBFH Dr. Levedag

Säumniszuschläge sind nach der Rechtsprechung des BFH wegen 
sachlicher Unbilligkeit zu erlassen, wenn die Steuerfestsetzung später 
aufgehoben wird und der Steuerpflichtige alles getan hat, um die AdV 
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des Steuerbescheids zu erreichen, das Finanzamt oder das FG aber die 
Aussetzung, obwohl möglich und geboten, abgelehnt haben. Unter 
diesen Umständen wären Säumniszuschläge nicht entstanden. Des-
halb kann das Ermessen unter Umständen so reduziert sein, dass in 
einem solchen Fall nur der Erlass der Säumniszuschläge ermessensfeh-
lerfrei ist. Der Steuerpflichtige muss sich substantiiert um einstweiligen 
Rechtsschutz bemüht haben, sodass sich bei summarischer Prüfung 
Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Steuerfestsetzung hätten ergeben 
können. Insofern genügt auch eine Begründung des Einspruchs, da 
nach § 357 Abs. 3 Satz 3 AO mit Einspruchseinlegung auch die Tatsa-
chen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt 
werden sollen.

Ein Erlass aus sachlichen Billigkeitsgründen kommt aber nicht in Be-
tracht, wenn Anträge auf AdV nicht „ernsthaft“ beziehungsweise 
nachvollziehbar begründet worden sind. Ob der Steuerpflichtige einen 
Anspruch auf den Erlass von Säumniszuschlägen hat, weil er alles Er-
forderliche getan hat, um die – tatsächlich nicht erwirkte – Ausset-
zung der Vollziehung (AdV) zu erreichen, hängt von den Umständen 
des Einzelfalls ab. Das gilt auch für die Frage, ob er einen Antrag auf 
AdV beim Finanzgericht hätte stellen müssen. Der Rechtsfehler des FG 
im Besprechungsfall liegt daran, dass es positiv verlangt hatte, dass 
ein Steuerpflichtiger – unabhängig von den Umständen des Einzel-
falls – nach der Ablehnung seines AdV-Antrags durch das Finanzamt 
stets auch noch einen Antrag auf AdV beim FG gestellt haben muss. 
Es hat damit die Voraussetzungen für den Anspruch auf Erlass von 
Säumniszuschlägen in unzulässiger Weise typisiert und begrenzt.

Neu anhängige Verfahren (Auswahl)

Die vollständige Liste der neu anhängigen Verfahren finden Sie in der 
SIS-Datenbank Steuerrecht auf der Karteikarte „Aktuelles“ bzw. un-
ter „Weitere Praxishilfen“.

Privatbereich

Aktenzeichen: IX R 4/25 (BFH)
§§: EStG § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Schlagwörter: Sonstige Einkünfte
Rechtsfrage: Anforderungen an einen Gegenstand des täglichen 
Gebrauchs im Sinne von §  23 Abs.  1 Satz  1 Nr.  2 Satz  2 EStG 
(hier: Wohnmobil im hochpreisigen Segment)? – Zulassung durch 
BFH – Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: Sächsisches FG 20.12.2024 5 K 960/24

Aktenzeichen: III R 4/25 (BFH)
§§: VO (EG) Nr. 883/2004 Art. 68
Schlagwörter: Entsendung, Kindergeld, Wanderarbeitnehmer
Rechtsfrage: Finden die Prioritätsregeln des Art. 68 VO Nr. 883/2004 
in Entsendungsfällen grundsätzlich Anwendung? Was löst die An-
sprüche im Sinne von Art.  68 VO Nr.  883/2003 konkret aus? Wie 
lässt sich der zuständige Mitgliedsstaat im Falle einer Entsendung des 
Wanderarbeitnehmers i.S.d. Vorschrift bestimmen, nachdem auf der 
Ebene der Kollisionsnormen weiterhin der Entsendestaat zuständig 
ist? Ist Art. 68 Abs. 2 Satz 3 VO Nr. 883/2004 europarechtskonform 
auszulegen, sodass dem entsendeten Wanderarbeitnehmer zumin-
dest ein Gesamtbetrag an Leistungen verbleibt, der gleich dem Be-
trag der günstigsten Leistung ist, die ihm nach dem Recht nur eines 

dieser Staaten zusteht? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: 
Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz 13.2.2025 2 K 1378/23

Aktenzeichen: III R 41/24 (BFH)
§§: EStG § 62 Abs. 1 a, FreizügG/EU § 2
Schlagwörter: Kindergeld, Erwerbstätigkeit, Freizügigkeit, 
Arbeitnehmer
Rechtsfrage: Sind für die Kindergeldberechtigung nach §  62 
Abs. 1 a EStG i.V.m. Art. 10 VO 492/2011 die Umstände der ver-
meintlichen Erwerbstätigkeit (z.B. Umfang der Beschäftigung, Ur-
laubsanspruch, Lohnfortzahlung usw.) aufzuklären, damit eine  – 
den Kindergeldanspruch ausschließende – fingierte Beschäftigung 
oder eine Beschäftigung von völlig untergeordneter Bedeutung 
ausgeschlossen werden kann? – Zulassung durch FG – Rechtsmit-
telführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Münster 21.11.2024 10 K 330/24 Kg

Aktenzeichen: II R 6/25 (BFH)
§§: ErbStG § 13 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a, ErbStG § 13 b 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. c, EStG § 4 h Abs. 3 Satz 5
Schlagwörter: Schenkungsteuer, begünstigtes Vermögen, Ver-
waltungsvermögen, Konzern, Tankstellengrundstück
Rechtsfrage: Stellen verpachtete, aber weiterhin auch eigenbetrieblich 
genutzte Tankstellengrundstücke Verwaltungsvermögen im Sinne des 
§ 13 b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a ErbStG a.F. dar? – Zulas-
sung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Münster 5.12.2024 3 K 2804/22 F

Aktenzeichen: II R 8/25 (BFH)
§§: ErbStG § 13 b Abs. 4 Nr. 5, ErbStG § 13 b Abs. 9, ErbStG § 13 b 
Abs. 1 Nr. 2, ErbStG § 13 b Abs. 10, BewG § 97 Abs. 1 a Nr. 1, 
BewG § 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Satz 1
Schlagwörter: Schenkungsteuer, Anteilsübertragung, Gemei-
ner Wert, Finanzmittel, Junge Finanzmittel
Rechtsfrage: Schenkungsteuer: Wie sind die gemeinen Werte der Fi-
nanzmittel und der jungen Finanzmittel im Sinne des § 13 b Abs. 4 
ErbStG im Rahmen einer Anteilsübertragung zu bewerten? – Zulas-
sung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG München 8.1.2025 4 K 24/22

Aktenzeichen: II R 9/25 (BFH)
§§: BewG § 12 Abs. 3, BewG § 14, BGB § 158 Abs. 1
Schlagwörter: Schenkungsteuer, Rentenlast, Aufschiebende 
Bedingung, Abzinsung
Rechtsfrage: Schenkungsteuer: Ist eine aufschiebend bedingte (Ren-
ten-)Last für die Schwebezeit zwischen dem Rechtsgeschäft und dem 
Bedingungseintritt abzuzinsen? – Zulassung durch FG – Rechtsmit-
telführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG München 2.1.2025 4 K 680/23

Haus- und Grundbesitz

Aktenzeichen: II R 14/25 (BFH)
§§: BewG § 182 Abs. 4 Nr. 3, BewG § 181 Abs. 8, BewG § 189, 
BewG § 179, BewG § 190, BewG § 191
Schlagwörter: Grundbesitzwert, Sachwertverfahren, Hochga-
rage, Regelherstellungskosten, Brutto-Grundfläche
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schaftsbeteiligung – Zur Frage, ob die Auskehrung des Flurstücks zum 
Alleineigentum an einen Gesellschafter zum anteiligen Entfall der Be-
günstigung nach § 6 Abs. 3 GrEStG (in Höhe der Differenz zwischen 
seiner bisherigen und neuen Beteiligungshöhe) bei allen übrigen der 
neugegründeten GbR zugeordneten Grundstücke führt. Kann § 7 
Abs. 2 GrEStG nicht zur Anwendung gelangen, da die anderen Flur-
stücke mit dem ausgekehrten Flurstück (Baulandqualifikation) keine 
wirtschaftliche Einheit bilden? – Zulassung durch FG – Rechtsmittel-
führer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Köln 6.10.2021 5 K 756/20

Unternehmensbereich

Gewinnermittlung

Aktenzeichen: I R 1/25 (BFH)
§§: EStG § 4 h Abs. 1 Satz 3, EStG § 4 h Abs. 3 Satz 2, EStG § 4 h 
Abs.  4 Satz  3, EStG §  10 d, KStG §  15 Satz  1 Nr.  1, KStG §  15 
Satz 1 Nr. 3 Satz 1, KStG § 15 Satz 1 Nr. 3 Satz 2, KStG § 15 Satz 1 
Nr. 3 Satz 3, GG Art. 3 Abs. 1
Schlagwörter: Zinsschranke, Zinsvortrag, Organgesellschaft
Rechtsfrage: Kann der vororganschaftliche Zinsvortrag einer Organ-
gesellschaft während der Organschaft genutzt werden? – Zulassung 
durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Köln 14.11.2024 13 K 1081/22

Aktenzeichen: I R 69/23 (BFH)
§§: EStG § 4 Abs. 4, EStG § 5 Abs. 2, AStG § 1
Schlagwörter: Konzern, Ausland, Zuschuss, Betriebliche Ver-
anlassung, Betriebsausgabe, Immaterielles Wirtschaftsgut, 
Einkünftekorrektur
Rechtsfrage: 1. Zur Abzugsfähigkeit eines innerhalb einer Un-
ternehmensgruppe geleisteten Markterschließungszuschusses. – 
2. Berichtigung von Einkünften nach § 1 AStG? – Zulassung durch 
FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Mecklenburg-Vorpommern 1.2.2023 3 K 398/19

Aktenzeichen: XI R 29/24 (BFH)
§§: EStG § 5 Abs. 2 a, InsO § 38, HGB § 238, HGB § 252 Abs. 1 Nr. 4
Schlagwörter: Forderung, Insolvenzverfahren, Passivierung, 
Bilanzstichtag
Rechtsfrage: Kann trotz des Verzichts auf die Anmeldung zur Ta-
belle einer Darlehensforderung im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens beim Darlehensnehmer auf den nachfolgenden Bilanzstichtag 
eine Verbindlichkeit zu passivieren sein? – Zulassung durch FG – 
Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Münster 10.10.2024 10 K 3000/21 K, G

Körperschaftsteuer

Aktenzeichen: I R 28/24 (BFH)
§§: FGO § 40 Abs. 2, AO § 179 Abs. 1, AO § 179 Abs. 2, KStG § 15 
Satz 1 Nr. 5, KStG § 14 Abs. 5 Satz 1, KStG § 8 Abs. 9, FGO § 136 
Abs. 1, AO § 179 Abs. 3, GG Art. 19 Abs. 4
Schlagwörter: Organschaftskette, Rechtsbehelfsbefugnis, ge-
sonderte und einheitliche Feststellung, Spartenrechnung, Tä-
tigkeitsbeschreibung
Rechtsfrage: 1. Ist in einer Organschaftskette die „oberste Organträ-
gerin“ gegen die auf einer unteren Organschaftsstufe ergangenen 

Rechtsfrage: Sind bei der Ermittlung der Brutto-Grundfläche bei der 
Gebäudeart „Hochgaragen“ unter Anwendung der in Anlage 24 Teil II 
zum BewG, Fußnote 4 zu 14.2 genannten Formel auch die Stellplätze 
zu berücksichtigen, die nicht überdacht sind und somit grundsätzlich 
nicht unter „Bereich a“ oder „Bereich b“ der Anlage 24 Teil I zum 
BewG, Abs. 1 fallen? – Zulassung durch BFH – Rechtsmittelführer: 
Verwaltung
Vorinstanz: FG Münster 11.1.2024 3 K 2273/22 F

Aktenzeichen: II R 3/25 (BFH)
§§: BewG § 218, BewG § 248, BewG § 249 Abs. 1 Nr. 4, BewG § 249 
Abs. 5, BewG § 250 Abs. 2 Nr. 4, BewG § 145 Abs. 3, BewG § 254, 
GG Art. 2 Abs. 1, GG Art. 3 Abs. 1, GG Art. 20 Abs. 3, GG Art. 105 
Abs. 2 Satz 1
Schlagwörter: Grundsteuer, Bewertung, Verfassungsmäßigkeit
Rechtsfrage: Sind die Regelungen zur Bewertung des Grundbesitzes für 
die Grundsteuer ab 1.1.2022 (§§ 218 ff. BewG i.d.F. vom 26.11.2019) 
verfassungsgemäß? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steu-
erpflichtiger
Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg 4.12.2024 3 K 3142/23

Aktenzeichen: II R 10/25 (BFH)
§§: GrStG § 4 Nr. 3 Buchst. a
Schlagwörter: Grundsteuer, Steuerbefreiung, Öffentlicher Ver-
kehr
Rechtsfrage: Keine Grundsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 3 Buchst. a 
GrStG für mittelbar der Wohnnutzung umliegender Grundstücke die-
nende Privatwege, auf denen ohne förmliche öffentlich-rechtliche Wid-
mung tatsächlich öffentlicher Verkehr stattfindet? – Zulassung durch 
FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Münster 9.1.2025 3 K 1444/24 Ew

Aktenzeichen: II R 12/25 (BFH)
§§: GG Art.  2 Abs.  1, GG Art.  3 Abs.  1, GG Art.  20 Abs.  3, GG 
Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7, GG Art. 125 b, BewG § 198, HGrStG 
§ 4, HGrStG § 5, HGrStG § 6, HGrStG § 7
Schlagwörter: Grundsteuer, Verfassungsmäßigkeit
Rechtsfrage: Ist das Hessische Grundsteuergesetz verfassungsge-
mäß? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: Hessisches FG 23.1.2025 3 K 663/24

Aktenzeichen: II R 15/25 (BFH)
§§: GG Art.  72 Abs. 3 Satz 1 Nr.  7, GG Art.  105 Abs. 2 Satz 1, 
GG Art. 105 Abs. 2 Satz 7, GG Art. 3 Abs. 1, BewG § 9 Abs. 2, 
HmbGrStG § 1, HmbGrStG § 3, HmbGrStG § 4, HmbGrStG § 6, 
HmbGrStG § 7, HmbGrStG § 8, HmbGrStG § 11
Schlagwörter: Grundsteuer, Verfassungsmäßigkeit
Rechtsfrage: Ist das Flächen-/Wohnlagenmodell des Hamburgischen 
Grundsteuergesetzes verfassungsgemäß?  – Zulassung durch FG  – 
Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Hamburg 13.11.2024 3 K 176/23

Aktenzeichen: II R 29/25 (BFH)
§§: GrEStG § 6 Abs. 3, GrEStG § 7 Abs. 2
Schlagwörter: Grunderwerbsteuer, Gesamthand, Alleineigen-
tum
Rechtsfrage: Übertragung von einer Gesamthand auf eine andere 
Gesamthand mit Personen- und Beteiligungsidentität mit nachfol-
gender Übertragung eines Flurstücks gegen Ermäßigung der Gesell-
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einem anderen Finanzinstitut ausgegebene Anleihe besichert wird? – 
3. Ist, falls die zweite Frage verneint wird, Art. 135 Abs. 1 Buchst. d 
der Mehrwertsteuerrichtlinie, der die Steuerbefreiung der Umsätze im 
Geschäft mit Forderungen betrifft, dahin auszulegen, dass er auch den 
Fall erfasst, in dem das erstgenannte Unternehmen auf ein anderes 
Finanzinstitut übertragene Forderungen verwaltet?
Vorinstanz: Korkein hallinto-oikeus (Finnland), ABl EU C/2025/3061

Aktenzeichen: XI R 3/25 (BFH)
§§: UStG § 12 Abs. 2 Nr. 1
Schlagwörter: Ermäßigter Steuersatz, Wasser, Warenbeschaf-
fenheit
Rechtsfrage: Unterliegen Umsätze aus dem Verkauf von levitier-
tem Wasser dem ermäßigten Steuersatz? – Zulassung durch FG – 
Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Nürnberg 13.1.2025 2 K 208/21

Aktenzeichen: Rs T-198/25 (EuG)
§§: RL 2006/112/EG Art. 167, RL 2006/112/EG Art. 168, RL 2006/
112/EG Art.  179, RL 2006/112/EG Art.  180, RL 2006/112/EG 
Art. 183, RL 2006/112/EG Art. 250, RL 2006/112/EG Art. 252
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Erstat-
tung, Rechnung, Berichtigung, Vorsteuerabzug
Rechtsfrage: Sind die Art. 167, 168, 179, 180, 183, 250 und 252 
der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem (im Folgenden: Mehrwertsteuerrichtlinie) sowie die 
Grundsätze der Steuerneutralität, der Effektivität und der Verhältnis-
mäßigkeit dahin auszulegen, dass mit diesen eine nationale Rechts-
vorschrift – nämlich § 92 Buchst. b des Az adóigazgatási rendtartásról 
szóló 2017. évi CLI. törvény (Gesetz Nr. CLI von 2017 über die Steu-
erverwaltungsordnung, im Folgenden: Steuerverwaltungsordnung) – 
oder eine Auslegung und Anwendung dieser Rechtsvorschrift verein-
bar ist, wonach hinsichtlich eines mit einer Prüfung abgeschlossenen 
Zeitraums die Berichtigung und die Erstattung der unnötig in Rech-
nung gestellten Mehrwertsteuer nur möglich sind, wenn neue Tatsa-
chen oder Umstände vorliegen, die dem Steuerpflichtigen zuvor nicht 
zur Verfügung standen und auch bei gutgläubigem Verhalten nicht zur 
Verfügung stehen konnten oder von denen er keine Kenntnis hatte 
und auch bei gutgläubigem Verhalten keine Kenntnis haben konnte, 
unabhängig davon, dass es nicht zu einer Gefährdung des Steuerauf-
kommens kam, da die zu Unrecht in Rechnung gestellte Steuer, deren 
Berichtigung begehrt wird, an den Fiskus abgeführt wurde?
Vorinstanz: Fõvárosi Törvényszék (Ungarn), ABl EU C/2025/2692

Aktenzeichen: XI R 33/24 (BFH)
§§: UStG § 15, UStG § 4 Nr. 1 Buchst. b, UStG § 4 Nr. 19 
Buchst. b
Schlagwörter: Steuerbefreiung, Vorsteuerabzug
Rechtsfrage: Welche Steuerbefreiungsvorschrift geht für Zwecke der 
Beurteilung des Vorsteuerabzuges bei Vorliegen sowohl der Steuerbe-
freiung nach § 4 Nr. 19 Buchst. b UStG als auch der Steuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG vor? – Zulassung durch FG – Rechts-
mittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: Niedersächsisches FG 14.11.2024 5 K 17/24

Verschiedenes

Aktenzeichen: III R 43/24 (BFH)
§§: AO § 173 Abs. 1 Nr. 1, EStG § 70 Abs. 2

Feststellungen gemäß § 14 Abs. 5 KStG rechtsbehelfsbefugt? – 2. Ist 
für Zwecke der Spartenrechnung nach § 8 Abs. 9 KStG auf der Ebene 
der Organgesellschaft eine Beschreibung der jeweiligen konkreten 
Tätigkeit und die Höhe des auf die festgestellte Tätigkeit entfallen-
den Gesamtbetrags der Einkünfte nach § 14 Abs. 5 Satz 1 KStG 
gesondert festzustellen? – Zulassung durch FG – Rechtsmittelführer: 
Verwaltung
Vorinstanz: FG Münster 25.11.2024 10 K 781/22 K,F

Gewerbesteuer

Aktenzeichen: X R 6/25 (BFH)
§§: GewStG § 3 Nr. 20 Buchst. d
Schlagwörter: Gewerbesteuerbefreiung, Ambulanter Pflege-
dienst, Einrichtung, Kostentragung
Rechtsfrage: Ist ein ambulanter Pflegedienst von der Gewerbesteuer 
befreit, wenn in mindestens 40 v.H. der Fälle die Pflegekosten von 
der Sozialversicherung oder Sozialhilfe übernommen wurden? – Zu-
lassung durch FG – Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Rheinland-Pfalz 26.11.2024 3 K 1918/21

Umsatzsteuer

Aktenzeichen: Rs T-233/25 (EuG)
§§: RL 2006/112/EG Art. 90
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Forde-
rungsabtretung, Forderung, Bemessungsgrundlage, Berich-
tigung
Rechtsfrage: Läuft es Art. 90 der Richtlinie 2006/112/EG zuwider, 
wenn es im Fall einer werk- oder dienstvertraglichen Beziehung mit 
anschließender Unterbeauftragung, in der eine Forderungsabtretung 
zwischen dem Auftragnehmer und dem Unterauftragnehmer erfolgt, 
so dass der Unterauftragnehmer eine Forderung gegenüber dem 
Endbegünstigten der Arbeiten erwirbt, dem die Forderung überneh-
menden Unterauftragnehmer möglich ist, die Mehrwertsteuer-Bemes-
sungsgrundlage zu berichtigen?
Vorinstanz: Curtea de Apel Cluj (Rumänien), ABl EU C/2025/3065

Aktenzeichen: Rs T-184/25 (EuG)
§§: RL 2006/112/EG Art.  135 Abs.  1 Buchst.  b, RL 2006/112/EG 
Art. 135 Abs. 1 Buchst. c, RL 2006/112/EG Art. 135 Abs. 1 Buchst. d
Schlagwörter: EG, EU, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Steuer-
befreiung, Finanzunternehmen, Kredite, Veräußerung, For-
derung
Rechtsfrage: 1. Ist, wenn ein Finanzunternehmen die von ihm an 
einen Kunden gewährten Kredite an ein anderes Finanzinstitut ver-
äußert und diese Kredite nach deren Veräußerung gegen Entgelt wei-
terhin selbst verwaltet, Art. 135 Abs. 1 Buchst. b der Mehrwertsteuer-
richtlinie, der die Steuerbefreiung der Verwaltung von Krediten durch 
einen Kreditgeber betrifft, dahin auszulegen, dass er auch den Fall 
erfasst, in dem das erstgenannte Unternehmen solche von ihm selbst 
gewährten Kredite, die es an dieses andere Finanzinstitut veräußert 
hat, weiterhin verwaltet? – 2. Ist, falls die erste Frage verneint wird 
und die Verwaltung von Krediten durch das erstgenannte Unterneh-
men Kredite – betrifft, mit denen eine von einem anderen Finanzinsti-
tut ausgegebene Anleihe besichert wird, Art. 135 Abs. 1 Buchst. c der 
Mehrwertsteuerrichtlinie, der die Steuerbefreiung der Übernahme von 
Verbindlichkeiten, Bürgschaften und anderen Sicherheiten und Garan-
tien betrifft, dahin auszulegen, dass er auch den Fall erfasst, in dem 
das erstgenannte Unternehmen Kredite verwaltet, mit denen eine von 
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Buchst.  a, UZK-DA Art.  136 Abs.  1 Buchst.  a, UZK-DA Art.  139, 
UZK-DA Art. 212 Abs. 3, UStG § 1 Abs. 1 Nr. 4, UStG § 21 Abs. 2
Schlagwörter: EG, EU, Zoll, Zollschuld, Beförderungsmittel, Se-
gelboot, Dienstleistung, Wartung, Reparatur, Ausfuhr, Nicht-
Unionsware, Zollgebiet
Rechtsfrage: 1. Gelangt ein Beförderungsmittel in den Wirtschafts-
kreislauf der Union, wenn es in einem Mitgliedstaat nicht als Be-
förderungsmittel verwendet wird, aber an ihm eine Dienstleistung 
(hier: Wartungs- und Reparaturarbeiten) erbracht wird? – 2. Ist 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. k des Zollkodex der Union dahin auszulegen, 
dass eine Nicht-Unionsware im Sinne dieser Vorschrift verwendet wird, 
wenn an ihr im Zollgebiet der Union ausschließlich Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten durchgeführt werden und die Nicht-Unionsware 
anschließend wieder ausgeführt wird?
Vorinstanz: BFH 18.2.2025 VII R 17/22

Aktenzeichen: VII R 4/25 (BFH)
§§: KaffeeStV § 32 Abs. 1 Satz 2, KaffeeStG § 21 Abs. 2, KaffeeStG 
§ 21 Abs. 3
Schlagwörter: Kaffeesteuer, Steuerentlastung, Zusage, Unter-
nehmen, Ausland
Rechtsfrage: Entlastung von der Kaffeesteuer für ausländische 
Unternehmen, die im Inland keine Bücher führen, keine Jahresab-
schlüsse aufstellen und keine Betriebsstätte unterhalten – Ausle-
gung des § 32 Abs. 1 Satz 2 KaffeeStV – § 140 AO im Verbrauch-
steuerrecht: Ist der mit der Fünften Verordnung zur Änderung 
von Verbrauchsteuerverordnungen vom 5.10.2009 eingeführte 
Halbsatz „soweit sie nach dem Handelsgesetzbuch oder der Ab-
gabenordnung dazu verpflichtet sind“ dahingehend auszulegen, 
dass es für ein im Drittland ansässiges Unternehmen, welches 
eine Zusage nach §  32 Abs.  1 Satz  2 KaffeeStV beansprucht, 
ausreichend ist, dass die Buchführungspflicht im Heimatland des 
Wirtschaftsbeteiligten erfüllt wird, mit der Folge, dass die Erteilung 
des Zusagescheins (lediglich) die steuerliche Zuverlässigkeit des 
Antragstellers voraussetzt? – Zulassung durch FG – Rechtsmittel-
führer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Baden-Württemberg 12.9.2024 11 K 2180/21

International

Aktenzeichen: I R 13/25 (BFH)
§§: EStG § 50 d Abs. 10, DBA-Italien Art. 7 Abs. 7,, DBA-Italien 
Art. 11 Abs. 2, EStG § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Schlagwörter: Doppelbesteuerung, Zinsen, Betriebsstätte, 
Atypische stille Gesellschaft
Rechtsfrage: 1. Unterliegen Zinszahlungen einer deutschen KG an ih-
ren in Italien ansässigen Mitunternehmer, die bei diesem zu Einkünf-
ten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG führen, in Deutschland der Ein-
kommensbesteuerung, da diese gemäß § 50 d Abs. 10 EStG 2009 als 
Unternehmensgewinn zu behandeln sind und als solche der durch die 
KG vermittelten Betriebsstätte in Deutschland zuzurechnen sind? – 2. 
Völkerrechts- und Verfassungsmäßigkeit von §  50 d Abs.  10 EStG 
2009?  – 3. Das Verfahren ist durch Beschluss vom 11.12.2013 
ausgesetzt und dem BVerfG (dortiges Az.: 2 BvL 15/14) gemäß 
Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegt worden. – 4. Der Vorlagebeschluss an 
das BVerfG vom 11.12.2013 – I R 4/13 wurde mit Beschluss vom 
4.6.2025 I R 13/25 (I R 4/13) aufgehoben. – Zulassung durch FG – 
Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG München 8.11.2012 10 K 1984/11

Schlagwörter: Treu und Glauben, Kindergeld, Rückforderung, 
Änderung
Rechtsfrage: Gelten für die Beurteilung von Treu und Glauben bei 
der Anwendung der Korrekturnorm § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO in den 
Fällen, in denen der Ansatz für die Ermittlungspflicht erst nach 
Bescheiderteilung entstanden ist, andere Maßstäbe als bei Kinder-
geldrückforderungen nach § 70 Abs. 2 EStG? – Zulassung durch 
BFH – Rechtsmittelführer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Düsseldorf 8.3.2024 15 K 1957/23 Kg

Aktenzeichen: IV R 7/25 (BFH)
§§: AO § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a, AO § 171 Abs. 3 a, 
AO § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, AO § 171 Abs. 10, AO § 129
Schlagwörter: Feststellungsfrist, Ablaufhemmung, Einspruch, 
Grundlagenbescheid, Organgesellschaft
Rechtsfrage: Hemmt ein Einspruch gegen einen geänderten Feststel-
lungsbescheid den Ablauf der Feststellungsfrist gemäß § 171 Abs. 3 
a AO vollumfänglich oder nur, soweit die Änderung reicht? Im Streitfall 
war die Klägerin an einer Organgesellschaft sowohl unmittelbar als auch 
mittelbar über die Organträgerin beteiligt. Nachdem die Berücksichti-
gung des der Klägerin als unmittelbar Beteiligte zugerechneten (nega-
tiven) Einkommens der Organgesellschaft versehentlich unterblieb, 
stellt sich die Frage, ob sie im Rahmen des Einspruchs der Klägerin 
gegen den geänderten Feststellungsbescheid, mit dem die (ebenfalls 
negativen) Einkünfte aus der Beteiligung der Klägerin an der Organträ-
gerin in mitgeteilter Höhe berücksichtigt wurden, noch nachgeholt wer-
den kann. – Zulassung durch BFH – Rechtsmittelführer: Steuerpflichtiger
Vorinstanz: FG Hamburg 17.11.2023 3 K 67/20

Aktenzeichen: XI R 32/24 (BFH)
§§: AO § 110, AO § 357 Abs. 2 Satz 4, GG Art. 19 Abs. 4
Schlagwörter: Wiedereinsetzung, Einspruchsfrist, Rechtsstaats-
prinzip
Rechtsfrage: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Einspruchsfrist) 
bei mehrfach fehlgeleiteter Faxkorrespondenz an ein anderes Finanz-
amt desselben Bundeslandes? – Zulassung durch FG – Rechtsmittel-
führer: Verwaltung
Vorinstanz: FG Berlin-Brandenburg 5.11.2024 8 K 8235/19

Aktenzeichen: Rs T-261/25 (EuG)
§§: AEUV Art. 107
Schlagwörter: EG, EU, staatliche Beihilfe, Spielbank Spielbank-
unternehmen, Nichtigkeit, Hamburg
Rechtsfrage: Klage eines Unternehmens gegen die Europäische Kom-
mission: Die Klägerin beantragt, der angefochtene Beschluss (Beschluss 
(EU) 2025/317 der Kommission vom 20.6.2024 zu den Maßnahmen 
Staatliche Beihilfen SA.44944 – 2019/C ex 2016/FC – und SA.53552 – 
2019/C ex 2019/FC – Steuerliche Behandlung von Spielbankunterneh-
mern und mutmaßliche Garantie für Spielbankunternehmer – Wirt-
schaftlichkeitsgarantie – Deutschland – ABl. L, 2025/317 –) ist insoweit 
für nichtig zu erklären, als dieser im zweiten Absatz seines Artikels 1 
feststellt, dass die ab dem 1.1.2024 in Hamburg auf Spielbankun-
ternehmer anwendbare Regelung (Gesetz über die Zulassung einer 
öffentlichen Spielbank, geändert durch Gesetz vom 21.12.2023) keine 
Beihilfe darstellt. – Die Beklagte hat die Kosten der Klägerin zu tragen.
Vorinstanz: Unternehmen./. Kommission, ABl EU C/2025/3081

Aktenzeichen: Rs T-383/25 (EuG)
§§: RL 2006/112/EG Art. 30, UZK Art. 79 Abs. 1 Buchst. a, UZK 
Art. 124 Abs. 1 Buchst. k, UZK Art. 250 Abs. 1, UZK-IA Art. 218 
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Service-Hinweise

Lexikon Lohnsteuer und Sozialversicherung 2025 (992 Sei-
ten, 87,15 Euro, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 
79111 Freiburg; Tel. 0761/898-0, Fax 0761/898-3990; buchhandel@
haufe-lexware.com)

Auch für das Jahr 2025 gibt es wieder zahlreiche Änderungen im 
Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht. In diesem komplett aktua-
lisierten Lexikon mit über 500 Stichwörtern finden Sie alle Neuerun-
gen, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen.

 – Fünftelregelung: Keine Anwendung mehr im Lohnsteuerabzugs-
verfahren

 – Geringsfügig entlohnte Beschäftigung: Erhöhung der Geringfü-
gigkeitsgrenze auf 556,00 EUR

 – Dienstwagen: Anstieg der Mindestreichweite für Hybridfahrzeuge 
auf 80 km

 – Grundfreibetrag: Anhebung des Grundfreibetrags von 11.784 EUR 
auf 12.096 EUR

 – Solidaritätszuschlag: Erhöhung der Freigrenzen auf 19.950 EUR 
(2024: 18.130 EUR) bzw. in Steuerklasse III auf 39.900 EUR (2024: 
36.260 EUR)

 – Rechtskreis: Wegfall der Rechtskreistrennung im Meldeverfah-
ren und bei den Sozialversicherungsrechengrößen

 – Kinderpflegekrankengeld: Erhöhter Anspruch von 15 Tagen in 2025
 – Arbeitsunfähigkeit: Erweiterung des eAU-Verfahrens

Tschöpe, Arbeitsrecht – Handbuch (3.508 Seiten, 189,00 Euro, 
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Postfach 511026, 50946 Köln; Tel. 0221/
93738-01, Fax 0221/93738-900; vertrieb@otto-schmidt.de)

In der mittlerweile 14. Auflage gewährt der „Tschöpe“ in gewohn-
ter Aktualität, Qualität und Tiefe einen umfassenden Überblick über 
das gesamt Individual- und Kollektivarbeitsrecht sowie das Arbeits-
gerichtsverfahren. In sieben Teilen bietet das Handbuch praxisnahe 
Fallgestaltungen im Arbeitsrecht und ist dank optisch hervorgehobe-
ner Prüfungsschemata, Checklisten, Beispiele und Formulierungsvor-
schläge der optimale Begleiter in der arbeitsrechtlichen Praxis und 
Beratung. Aktuelle Themen:

 – Neues Kapitel zum Hinweisgeberschutz
 – Arbeitnehmerüberlassung (AÜG)
 – Datenschutz
 – KI-Verordnung (AI Act)
 – Mutterschutzanpassungsgesetz
 – Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz
 – IV. Bürokratieentlastungsgesetz
 – Arbeitszeiterfassung
 – Urlaub
 – Einsatz von Videokonferenztechnik

Droste-Klempp/Conrad, Lohn- und Gehaltsabrechnung 2025 
(749 Seiten, 59,99 Euro, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger 
Str. 9, 79111 Freiburg; Tel. 0761/898-0, Fax 0761/898-3990; 
buchhandel@haufe-lexware.com)

Das Standardwerk für den Überblick über die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung zeigt Ihnen in der 27. Auflage in über 50 Beispielrechnun-
gen, wie Sie Löhne, Gehälter und Abgaben richtig rechnen – auch 
bei wichtigen Sonderfällen, wie Einmalzahlung oder Arbeitsunter-

brechung. Mit allen lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Änderungen für das Jahr 2025.

 – Hinweise zum Rentenüberleitungsgesetz
 – Beitragsberechnung zur Ermittlung von Anzahl und Alter der Kin-

der in der Pflegeversicherung
 – Neues Verfahren zum Nachweis der Elterneigenschaft und der 
Anzahl der Kinder zur Berechnung der PV-Beiträge

 – Einführung einer Konzernklausel für die Anwendung des § 19 a 
EStG

 – Abrechnung von Abfindungen, Wegfall der Fünftelregelung
 – Neuerungen bei der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung (eAU) ab Januar 2025
 – Neuregelungen beim Steuerabzug vom Arbeitslohn bzgl. Ver-
sorgungsfreibeträge und Altersentlastungsbetrag

 – Steuerrechtliche Änderungen in Verbindung mit Aufteilung von Ar-
beitslohn (Doppelbesteuerungsabkommen)

Grune/Radeisen, Umsatzsteuer 2025 (1.470 Seiten, 123,00 Euro, 
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co. KG, Scharrstr. 2, 70563 Stuttgart; 
Tel. 0711/7385-0, Fax 0711/7385-100; bestellung@boorberg.de)

Das Praxiswerk im übersichtlichen DIN-A4-Format enthält die wich-
tigsten Materialien für die Bearbeitung umsatzsteuerlicher Fragen:

 – UStG und UStDV mit Rechtsstand 1.1.2025
 – Umsatzsteuer-Anwendungserlass in konsolidierter Fassung mit 
Rechtsstand 1.1.2025 mit optischen Hervorhebungen der Än-
derungen in 2024

 – Kommentierende Hinweise der Autoren zu den Änderungen des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses bis einschließlich 1.1.2025

 – Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie mit Rechtsstand 1.1.2025
 – Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie mit 

Rechtsstand 1.1.2025

Im Laufe des Jahres 2024 hat es im Bereich der Umsatzsteuer wie-
der viele praxisrelevante Änderungen gegeben. Darüber hinaus sind 
ab 1.1.2025 wichtige gesetzliche Neuerungen in Kraft getreten. Der 
Leitfaden geht auf alle Änderungen mit praxisorientierten Gestal-
tungsmöglichkeiten ein. Aktuelles aus Finanzverwaltung und Recht-
sprechung einschließlich Hinweise auf anhängige Verfahren beim 
EuGH und BFH vervollständigen das Werk.

Die Praxis orientiert sich vor allem am Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass. Er enthält kommentarähnliche Anweisungen der Finanzverwal-
tung mit einer Auswertung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 
In dem im Werk abgedruckten Text sind die im Laufe des Jahres 2024 
erfolgten Änderungen der Verwaltungsanweisungen durch Fettdruck 
hervorgehoben, damit den Leserinnen und Lesern die aktuellen Ent-
wicklungen ins Auge springen.

Die jeweiligen Abschnitte des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses ha-
ben die Verfasser um grau hinterlegte und damit deutlich von den amt-
lichen Texten abgesetzte Anmerkungen ergänzt. Diese Anmerkungen 
stellen keine umfassende Kommentierung des Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlasses dar. Vielmehr geht es darum, aktuelle Entwicklungen zu 
verdeutlichen und Hinweise auf noch nicht in den Umsatzsteuer-An-
wendungserlass eingearbeitete Rechtsprechung zu geben. Außerdem 
stellen die Verfasser vor allem dort die Rechtslage ausführlich dar, wo 
die Verwaltung auf Positionen verharrt, die durch die Rechtsprechung 
überholt sind.
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Weimann, Umsatzsteuer in der Praxis (862 Seiten, 89,99 Euro, 
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg; Tel. 
0761/898-0, Fax 0761/898-3990; buchhandel@haufe-lexware.com)

Bei der Umsatzsteuer wiegen Fehler bekanntermaßen besonders 
schwer. Wie Sie alles richtig machen und Wahlrechte zu Ihrem Vorteil 
nutzen, zeigt das Buch anhand von Fällen, Checklisten, Muster-
schreiben und Praxistipps.

 – Die neuen Regeln für EU-Lieferungen, Ausfuhren, Reihengeschäfte, 
Fernhandel und E-Commerce – erläutert anhand zahlreicher Check-
listen

 – Richtige Dokumentation durch Abnehmerversicherung, Gelan-
gensbestätigung und Gelangensvermutung

 – Vorsicht bei Online-Verkäufen: Autohero, Airbnb, eBay & Co. 
müssen User jetzt dem Finanzamt melden

 – Arbeitshilfe Nullsteuersatz für PV-Anlagen
 – Richtige Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
 – Rechnungen: Was gehört in Ausgangsrechnungen? Wie prüft man 

Eingangsrechnungen? Was muss man zur innerdeutschen E-Rech-
nung 2025 wissen?

 – Voranmeldung, Erklärung, ZM und Intrastat prüfungssicher erstellen
 – Bereits berücksichtigt: neue Rechtsprechung zu den verunglück-

ten innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften, zum E-Charging, 
zur Differenzbesteuerung beim Verkauf von Ersatzteilen aus Alt-
fahrzeugen sowie von Fahrzeugen zum Ausschlachten und zur 
Vorsteuererstattung über Direktanspruch („Reemtsma-Anspruch“)

Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz (Loseblatt-Kom-
mentar, ca. 10.500 Seiten in 6 Ordnern, 208,00 Euro im Abonnement, 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 g, 10785 Ber-
lin; Tel. 030/250085-0, Fax 030/250085-305; esv@esvmedien.de)

Der „Hartmann/Metzenmacher“ steht als eine der traditionsreichsten 
Publikationen seines Fachs für erstklassige Kommentierungen über 
das gesamte Spektrum umsatzsteuerlicher Praxisfragen in Beratung 
und Verwaltung, in anwaltlichen und gerichtlichen Verantwortungs-
bereichen. Das Werk bietet höchste fachliche Kompetenz, eine lesero-
rientierte Systematik und eine hohe Aktualität durch laufende Einar-
beitung und Vorabkommentierungen wichtiger Neuregelungen.

Im „Hartmann/Metzenmacher“ findet man:
 – prägnante, anwendungsnahe Erläuterungen, die klare Lösungs-
wege für alle typischen USt-Probleme aufzeigen

 – kompakte Schwerpunktbeiträge und Vertiefungen zu zentralen 
Kern- und Zweifelsfragen

 – einschlägige Rechtsprechung, sorgfältig ausgewertet
 – alle wesentlichen USt-Regelungen als konzentrierte Sammlung 
maßgeblicher Gesetze und Verordnungen, BMF-Schreiben und 
weiterer Materialien

 – internationale/EU-Vorschriften und Abkommen, inkl. Sonderdar-
stellungen zu schweizerischem und österreichischem Recht

 – Die Lieferung 5/25 enthält u.a. folgende Aktualisierung:
 – Erläuterungen zu § 6 UStG: Ausfuhrlieferung

Kirchhof/Seer, EStG  – Kommentar (3.297 Seiten, 189,00 Euro, 
Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Postfach 511026, 50946 Köln; Tel. 0221/
93738-01, Fax 0221/93738-900; vertrieb@otto-schmidt.de)

Der Kirchhof/Seer bietet mit seiner jährlichen Erscheinungsweise die 
beste Gewähr für eine aktuelle Kommentierung des Einkommensteu-
ergesetzes. Die Neuauflage berücksichtigt z.B.:

 – Jahressteuergesetz 2024:
 – Erweiterung der Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanla-

gen (§ 3 Nr. 72 EStG)
 – Neuregelung der Steuerbefreiung für Sanierungserträge in Fäl-

len der Restschuldbefreiung (§ 3 a Abs. 5 Satz 2 EStG)
 – Neuregelung der Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen 

beteiligungsidentischen (Schwester-)Personengesellschaften zum 
Buchwert (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 EStG)

 – Regelung der Beitragserstattung der Krankenkassen für 
gesundheitsbewusstes Verhalten beim Abzug von Vorsorgeauf-
wendungen (§ 10 Abs. 2 b Sätze 2 und 3 EStG)

 – Erweiterung der Steuervergünstigung für Vermögensbeteili-
gungen von Arbeitnehmern (§ 19 a EStG)

 – Erweiterung der Besteuerung der Leistungen aus ausländischen 
betrieblichen Altersversorgungseinrichtungen (§ 22 Nr. 5 Satz 2 
EStG)

 – Erweiterung der beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte aus nicht 
selbständiger Arbeit auf Zeiten der Arbeitsfreistellung (§ 49 
Abs. 1 Nr. 4 Buchst. f EStG)

 – Wachstumschancengesetz:
 – Neuregelung der Steuerbegünstigung der nicht entnommenen 

Gewinne (Neufassung des § 34 a EStG)
 – Ausweitung des Begriffs des Ausübens der nicht selbständigen 

Tätigkeit bei grenzüberschreitend im Homeoffice tätigen Ar-
beitnehmern (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG)

 – Steigerung der Attraktivität des Verfahrens zur Verschonung von 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften vom Quellensteuerab-
zug (§ 50 c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG)

 – Viertes Bürokratieentlastungsgesetz
 – Steuerfortentwicklungsgesetz

Schmidt, EStG – Kommentar (2.678 Seiten, 159,00 Euro, Verlag 
C.H. Beck oHG, Postfach 40 03 40, 80703 München; Tel. 089/38189-0, 
Fax 089/38189-398; kundenservice@beck-shop.de)

Der Schmidt 2025 erscheint erstmals als „Chat-Book“. Der Kommen-
tar kann nun auch online durchsucht werden. Mithilfe der neuen KI-
Anwendung können Sie zudem:

 – dem Schmidt Fragen stellen oder einen Dialog führen,
 – sich bei der Formulierung von E-Mails, Schriftsätzen und Man-
dantenschreiben unterstützen lassen,

 – über 56.000 zitierte Gesetze, Urteile und Erlasse ohne Mehrkos-
ten in beck-online abrufen.

Die Freischaltung von „Frag den Schmidt“ erfolgt mit dem im Buch 
eingedruckten Freischaltcode.

Mit Rechtsstand 1.2.2025 sind u.a. folgende Änderungsgesetze be-
rücksichtigt: Wachstumschancengesetz, Gesetz zur Verlängerung der 
Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Viertes 
Bürokratieentlastungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des 
Existenzminimums 2024 und Steuerfortentwicklungsgesetz.

Alber, Gemeinnützigkeit im Ertragsteuerrecht (370 Seiten, 
99,99 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft • Steuern • 
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Recht GmbH, Reinsburgstraße 27, 70178 Stuttgart; Tel. 0711/2194-0, 
Fax 0711/2194-119; service@schaeffer-poeschel.de)

Der Kommentar bietet eine umfassende Kommentierung der gemein-
nützigkeitsrechtlichen uns ertragsteuerlichen Vorschriften zu Non-Pro-
fit-Organisationen in Gestalt von Vereinen, Verbänden, Stiftungen, 
gemeinnützigen GmbH und Betrieben gewerblicher Art. Eingegangen 
wird auch auf die Möglichkeiten der Umstrukturierung steuerbefreiter 
Körperschaften nach dem UmwStG. Folgende Themen werden im Be-
sonderen angesprochen:

 – Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
 – Mittelverwendung und Rücklagenbildung
 – Zulässigkeit und Behandlung von Mitgliedsbeiträgen
 – Besteuerung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe
 – Beurteilung der Zweckbetriebe und Besonderheiten bei Sport-
vereinen

 – Spendenabzug und Sponsoring, Zuwendungsnachweise
 – Möglichkeiten der Vermögensübertragung auf gemeinnützige Stif-

tungen

ABCs der gemeinnützigen Zwecke, der wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebe und der Zweckbetriebe ermöglichen ein schnelles Nachschlagen. 
Berücksichtigt in der 2. Auflage sind neben umfangreichen Gesetzesän-
derungen auch wichtige Rechtsprechung und Verwaltungsregelungen.

Thie, Buchführung in gemeinnützigen Vereinen (274 Seiten, 
49,00 Euro, NWB Verlag GmbH & Co. KG, Eschstr. 22, 44629 Herne; 
Tel. 02323/141-900, Fax 02323/141-123; service@nwb.de)

Wenn Sie für das Rechnungswesen in gemeinnützigen Vereinen ver-
antwortlich sind, unterstützt Sie dieses Handbuch  – auch wenn Sie 
weder Kenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht noch Erfahrung in der 
Anwendung von Spezialkontenrahmen haben. Es vermittelt das not-
wendige Wissen, insbesondere über Besonderheiten im Umsatzsteuer-
recht, und hilft Ihnen, die Geschäftsvorfälle gemeinnütziger Vereine 
steuerrechtlich zu verstehen sowie mit den Standardkontenrahmen 
(SKR) 49 und 42 zu buchen. Darüber hinaus werden die typischen 
Einnahmen und Ausgaben eines gemeinnützigen Vereins anhand 
von Fallbeispielen mit Buchungsvorschlägen für beide Kontenrahmen 
erläutert und aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtspre-
chung anschaulich erklärt.

Neu hinzugekommen ist in der 2. Auflage ein Kapitel über die Grundla-
gen der Rechnungslegung, das erklärt, für welche Gewinnermittlungs-
arten ein Verein sich entscheiden kann. Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung, Einnahmenüberschussrechnung und Bilanz mit Gewinn- und 
Verlustrechnung werden erläutert. Das Kapitel über Mittelverwendung 
und Rücklagen ist wesentlich erweitert worden. Der Autor geht darü-
ber hinaus sowohl auf die Einführung der E-Rechnung als auch auf Bil-
dungsleistungen sowie RS HFA 14 und RS HFA 21 des IDW ein. Der 
Zugriff auf ein ausführliches digitales ABC der Geschäftsvorfälle mit 
über 100 Schlagwörtern ist inklusive.

Veranstaltungen

Umsatzsteuer bei Energieversorgern

Ziel
Als Steuerpraktiker beim Energieversorger müssen Sie neben dem 
ohnehin schon komplexen Umsatzsteuerrecht viele branchenbezo-
gene Sondersachverhalte berücksichtigen. Halten Sie sich hier auf 

dem Laufenden, um die umsatzsteuerlichen Auswirkungen für Ihr 
Unternehmen beurteilen zu können.
Das Seminar behandelt die wesentlichen umsatzsteuerlichen Bran-
chenthemen von Strom- und Gashandel an der Börse bis zum Reverse-
Charge-Verfahren. Unser Referent verdeutlicht Ihnen die Rechtslage 
mit vielen Praxisbeispielen.

Inhalte
 – Grundlegender Überblick: Umsatzsteuer bei EVU

 – Steuerbarkeit, Steuerbefreiungen
 – Bemessungsgrundlage
 – Steuersätze
 – Entstehung der Steuer
 – Steuerschuldnerschaft, Reverse-Charge-Verfahren
 – Ausstellung von Rechnungen/Vorsteuerabzug/Berichtigung von 

Rechnungen
 – Ort der Lieferung von Gas, Elektrizität, Wärme und Kälte nach 
§ 3g UStG

 – Betroffene Lieferungen
 – Wiederverkäufereigenschaft

 – Strom- und Gashandel an der Börse
 – Spotgeschäfte
 – Termingeschäfte
 – Sonderfall: negativer Strompreis

 – Umsatzsteuerfragen beim Handel mit Emissionsrechten
 – Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei Energielieferungen

 – Entstehung der Umsatzsteuer aus Energielieferungen
 – Guthaben und Nachzahlungen von Kunden
 – Sperrung und Wiederaufnahme der Energielieferung

 – Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas- und 
Wärmelieferungen

 – Umsatzsteuer bei EEG- und KWK-Anlage
 – Einspeisevergütung
 – Direktvermarktung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie
 – KWK-Zuschlag
 – Eigen-/ Direktverbrauch des Anlagenbetreibers
 – KWK-Umlagen Belastungsausgleich

 – Umsatzsteuerliche Aspekte bei der Konzessionsabgabe
 – Ermäßigter Steuersatz für das Legen eines Hauswasseranschlus-

ses sowie eines Gas- und Wärmehausanschlusses
 – Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b UStG

 – Bauleistungen
 – Lieferungen von Gas, Elektrizität, Wärme oder Kälte eines im 

Ausland ansässigen Unternehmens
 – Lieferungen von Gas und Elektrizität an Wiederverkäufer
 – Übertragung von Emissionsberechtigungen

 – Umsatzsteuerliche Organschaft
 – Voraussetzungen und Rechtsfolgen

Nutzen
 – Bestehendes Umsatzsteuer-Wissen auffrischen
 – Umsatzsteuerliche EVU-Sachverhalte sicher zuordnen
 – Risiken aus einer fehlerhaften Rechtsanwendung vermeiden

Termine und Orte
Termin: 25.8.-26.8.2025 Online | Zeit: 09:15 – 12:45 Uhr
Dauer: 6,5 Zeitstunden | Ort: An Ihrem PC

Teilnahmegebühr: 695,00 Euro p.P. zzgl. gesetzl. USt
Buchungscode: 3596
Informationen: http://www.nwb-akademie.de/


